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Täligkeilsbericbl 2013114 der Omhudsslelle für Sludierende 

1. EINLEITUNG ZUM TÄTlGKEITSBERJCHT 2013/14 

Intensiv-Seminar mit Interessensvertretungen und Hochschulinstitutionen *** 
Neue Berichts-Gliederung *** Externe Kommunikation: Ansprechpartnerinnen 

und Ansprechpartner *** Zusammenarbeit mit anderen nationalen und 

internationalen Hochschul-Ombudsstellen und -netzwerken 

1.1. I ntensiv-Seminar mit Interessensvertretungen und 

Hochschulinstitutionen 

Wie bereits in der Phase der letzten Veranstaltungen im Berichtszeitraum des 
Tätigkeitsberichtes 2012/ 13 sowie bei der Endredaktion desselben ins Auge 
gefasst, wurde ze itnah nach der Veröffentlichung des Berichtes Mitte Dezember 
20 13 und noch vor der Behandlung desse lben im Wissenschaftsausschuss Ende 
Jänner 2014 ein ganztägiges Intensiv-Seminar zu Struktur und Inhalten des 
Tätigkeitsberichtes 20 I 2/13 abgehalten. Verschiedene Adressatinnen und 
Adressaten des Berichtes wurden in den Wochen danach zu Individual­
Präsentationen sowie den hauptsächlichen Tätigkeiten der Ombudsstelle für 
Studierende eingeladen. 

Am Intensiv-Seminar am 30. Jänner 20 14 haben Vertreterinnen und Vertreter 
von Hochschulinstitutionen, von Studierendenvertretungen sowIe von 
Interessensvertretungen teilgenommen (ÖH, FHK, UNIKO, ÖPUK, AQ Austria, 
BMWF, ausgewählte Hochschulinstitutionen), insgesamt 21 Personen. 
Hauptberatungspunkte bei di esem Seminar waren 

• Organisatorisches des Berichtes 20 12/13 

• Begriffsbestimmungen im Bericht 

• Statistiken im Bericht 

• Echtfall-Beschreibungen im Bericht 

• Vorschläge an die Hochschulorgane und an Gesetzgeber im Bericht 
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Täti!:kcitshcricht 20 \3/ 1"' dcr Omhudsstcllc fiir Studicrcndc 

und deren Weiterfuhrung für zukünftige Beri chte. Das Ergebni sprotokoll wurde 

an a ll e Teilnehmenden sowie ursprünglich eingeladen gewesenen Personen zur 

Information und Reaktion verschickt. 

1.2. Neue Berichts-Gliederung 

Als Resultat aus dem Ganztages-Seminar und den Gesprächen mit Berichts­

Adressatinnen und Adressaten wurde die bewährte Struktur des vorj ährigen 

Berichts im Wesentli chen übernehmend jene für den nunmehr vorliegenden 

Beri cht fes tgelegt. Am Wichtigsten dabei ist dabei die einstimmige Bestäti gung 

der Notwendi gkeit der Kapitel "Anonymisierte Echtfälle" (s iehe Kapitel 4 

dieses Berichtes) und " Vorschläge an Hochschulinstitutionen und 

Gesetzgeber" (s iehe Kapite l 5 di eses Berichtes). 

Neu in der Gliederung ist di e Einteilung der Beri chtskapitel für 2013/14 nach 

der Kategori sierung gern. HS-QSG 20 J J, § 3 J ( J) in 

• "Studieninteressentinnen und Studieninteressenten" , 
• "Studierende" und 
• "ehemalige Studierende" 

] .3. Externe Kommunikation: Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner 

1.3.1. Studien- und Prüfungsabteilungen, Studierendensekretariate 

Auch im Berichtszeitraum fur den vorli egenden Tätigkeitsbericht waren an den 

öffentlichen Universitäten die wichtigsten Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner die Leiterinnen und Leiter sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Studien- und Prüfungsabteilungen, die fur di e 

Studi erendenadministration zuständig sind . 
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Tätigkeitsbericbt 2013/14 der Ombudsstelle für Studierende 

Namentli cher und besonderer Dank sei hi er Herrn Guido Fitz, BA von der Ste ll e 

für Beschwerde- und Verbesserungsmanagement be i der 

Dienstl e istungse inrichtung Studi enzulassung und Lehrwesen an der Uni vers ität 

Wien ausgesprochen, zu dem di e Ombudsste ll e für Studi erende besonders 

intensive Arbeitsbeziehungen hatte, der auch an der Tagung "Studierende in 

Ausnahmes ituati onen und ihre Anliegen: Alltags-Erfahrungen und 

Lösungswege" al s Vortragender te ilnahm. Auch Herrn Heinz Spitzer, dem 

langjährigen Leiter der Studi enzulassung an der Wirtschaftsunivers ität Wien und 

Moderator der e lektronischen Informationsplattform " Netzwerk Studium" , sei 

namentli ch tlir se me Kooperation gedankt; er arbe itet nunmehr Im 

Bundesmini sterium tlir Wissenschaft , Forschung und Wirtschaft in der 

Abte ilung "Hochschulstati stik , Experti sen zur Hochschul entwicklung". 

Ebenfa ll s bedankt sei Andreas Szeberenyi, der die Studienabteilung der Karl ­

Franzens-Universität langjä hri g ge le itet hat und nunmehr beim 

Landesverwaltungsgeri cht in Innsbruck beruflich täti g ist. 

An Pri va tuni versitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschul en üben 

di e sogenannten " Studierendensekretariate" ähnli che Funktionen 

universitären Studi enabte ilungen aus. Auch zu diesen 

Arbeitsbeziehungen. 

1.3.2. Studien rechtliche Organe 

wi e di e 

bestehen 

In studi enrechtli chen Anli egen waren und sind die wichti gsten Ansprechpartner 

für di e Ombudsste ll e tlir Studierende an öffentli chen Uni versitäten di e "für die 

Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen in erster Instanz 

zuständigen monokratischen Organen" (UG 2002 , § 19, Abs. I , Ziffer 2), die 

e ine Vi elzahl von hoheitlichen Aufgaben innehaben. Für e ine vo ll ständi ge Li ste 

siehe http ://www.hochschulombudsmann.at/wp-contcnt/uploads/20 14/ 1 I/St ichwort­

Studium-Oktober-20 14.pdf, Se ite 9 1 f.) 

Die Beze ichnungen tlir das für die Vollziehung der studienrechtlichen 

Bestimmungen in erster Instanz zuständige monokratische Organ können 
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Tiitigkeitsherichl 2013114 dl'r Omhlldsstelle für SllIdien'nde 

von den öffentlichen Universitäten autonom fes tgelegt werden und lauten daher 

auch sehr unterschi edlich. 

Für Studienrechtliches an Fachhochschulen, wo hoheitli ch zu entscheiden ist, 

sind es die Mitglieder und Vorsitzenden der Fachhochschul-Kollegien 

(FHStG 1993, § 10), mit denen die Ombudsstell e für Studierende in Kontakt 

trat und tritt, j e nach Sachverhalt und Bearbeitungsstadium eines studenti schen 

Anliegens. 

1.3.3. Rektorate und Vizerektorate, Geschäftsführungen 

Als strategisch sehr wichtige Ansprechpartnerinnen und -partner an öffentlichen 

Uni versitäten fur die Bereiche Studien-, Lehr- und Prüfungsbetri eb, fungierten 

und fun gieren die Vizerektorinnen und -rektoren für Lehre, mit denen es 

auch einige Einzeltermine gab. 

An Fachhochschulen waren und sind es entweder die Studiengangsleiterinnen 

oder -leiter sowi e die Rektorate, die von der Ombudsste lle fu r Studierende bei 

Anl assfa llen direkt über die Anliegen Studierender kontaktiert werden und an 

Lösungen (mit)arbeiten. 

Bei Pri vatuni versitäten wird anlassbezogen mit den Rektoraten oder allenfalls 

mit den Rechtsabteilungen Kontakt aufge nommen. An Pädagogischen 

Hochschulen sind es die Rektorate, Vizerektorate oder Institutsleitungen . 

Dezentrale Kontakte zu den gesetz li ch normi erten Aufgabengebieten der 

Ombudsste lle fur Studierende umfassen auch direkte Kommunikationen mit den 

Rechtsabteilungen, Rechtsberatungs- und Bildungsberatungszentren an den 

j eweiligen Uni versitäten (z. B. an der Karl-Franzens-Uni versität Graz, an der 

Leopold- Franzens-Univers ität lnnsbruck oder an der Pari s-Lodron-Uni versität 

Salzburg) oder speziell en Studierenden-Service-Einrichtungen wie z.B. dem 

sludenl.poinl an der Uni versität Wien. 

8 

III-135 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)8 von 100

www.parlament.gv.at



_. -------------- --- --- --------

Tätigkeitshericht 2013/14 der Omhudsstelle für Studierende 

1.3.4. Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften 

Gemäß § 31 Abs. 2 I-IS-QSG 2011 hat die Ombudsstell e für Studierende im 
Rahmen ihrer Informations- und Servicearbei t zu den von ihr behandelten 
Themen und Fä ll en mit den Studierendenvertretungen zu kooperi eren. Dies 
tut die Ombudsstelle mindestens einmal im Semester durch Arbeitssitzungen mit 
dem Vorsitzteam der ÖI-I -Bundesvertretung zu gesamtösterreichi schen Themen 
(§ 8 Abs. I I-I SG 1998 : "Die Aufga ben der Bundesvertretung der Stud ierenden 
sind: Vertretung der Interessen und Förderung ihrer Mitgli eder, soweit sie über 

den Wirkungsbereich einer Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 

hinausgehen und diese nicht von den Hochschülerinnen- und 

Hochschülerschaften an den Universitäten gemäß § 9 Abs. 2 HSG 

wahrgenommen wird"). Dabei behandelt wurden und werden all e 
I-Iochschulinstitutionen betreffende Themen wie z.B. unterschi edli che 
Bestimmungen zu Prüfungseinsicht und Kopiererl aubn is, studienrechtli che 
Mi ndeststandards, Stud ienförderungs- oder Beh i ndertenan li egen. 

Auch zu den I-I ochschülerinnen- und I-I ochschülerschaften an den öffentli chen 
Universitäten bestehen anl assbezogen Kontakte im Rahmen von deren 

Zuständigkeiten (§ 9 Abs. 2 I-I SG 1998): "Den I-I ochschülerinnen- und 
I-I ochschülerschaften an den Uni versitäten obliegt di e Vertretung der 
all gemeinen und studienbezogenen Interessen ihrer Mitgli eder gegenüber 
staatlichen Behörden und uni versitären Organen. Überdi es obliegt ihnen die 
Mitwirkung in staatli chen Behörden und Einrichtungen, in den uni versitären 
Koll egialorganen sowie deren Kommissionen und Unterkommiss ionen" bzw. 
§ 14 I-I SG 1998 : "Die Aufgaben der Uni versitätsvertretung der Studierenden 
sind : Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder für den Bereich der jeweiligen 

Universität sowie deren Förderung, soweit sie ni cht in den Wirkungsbereich 
anderer Organe der I-I ochschülerinnen- und I-I ochschülerschaft fall en"). 

Für den Bereich der Fachhochschulen und Pädagog ischen I-Iochschulen gibt es 
anl assbezogene Kontakte zu den Studierendenvertretungen vor Ort oder zu den 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern im Büro der ÖI-I -Bundesvertretung. 
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Tiitil:kcitshericht 2(11]/1 .. der Omhudsstellc für Studierende 

Mit Studi erenden vertretungen an Privatuni versitäten wurden 

In formationsgespräche (z.B . an der Paracelsus-U ni versität) geführt . Seit der 

jüngsten Novell e zum Hochschül erschaftsgesetz (HSG 1998) gibt es formal 

auch an Pri va tuniversitäten wieder Hochschülerschaften. 

1.3.5. Weitere hochschulische Interessensvertretungen und sonstige 

Institutionen 

Gemäß § 3 1 Abs. 2 HS-QSG 20 I I hat di e Ombudsste lle fur Studi erende auch 

regelmäßig in Informationsaustausch mit Einrichtungen zu treten, di e mit 

Studi erendenthemen befasst s ind . So bestehen auch zu vielen 

ni chtstudentischen, aber zu Einri chtungen, die sehr häufi g, häufig oder auch 

nicht so häufi g mit Studierendenthemen befasst sind, Kontakte bzw. 

kontakti eren di ese Einrichtungen ihrerse its di e Ombudsste lle. 

Hier in alphabeti scher Reihenfolge : 

• Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria 
• Behindertenanwaltschaft 
• Bundesarbeitskammer 
• Fachhochschulkonferenz (F H K) 
• G leichbehandlungsanwaltschaft 
• Industriellenvereinigung 
• Landesvo lksanwaltschaft Ti ro l 
• Landesvolksanwaltschaft Vorarlberg 
• Österreichische Agentur für wi ssenschaftliche Integrität 
• Österreichi sche Pri vatuni versitätenkonferenz 
• Österreichischer Austauschdienst ÖAD GmbH 
• Ombudsfrau der " Kronenzeitung" 
• Ombudsmann der "Kl einen Zeitung" 
• Psychologische Beratungsstellen 
• Rektorenkonferenz der öffentlichen Pädagogischen Hochschulen 

Österreichs 
• Studienbeihilfenbehörde und Stipendi ensteIlen 
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Tätigkeitsbericbt 2013/ 14 der Ombudsstelle für Studierende 

• Uni .PR Verein zur Öffentlichkeitsarbeit an österreichi schen 
Universitäten 

• Universitätenkonferenz (UN IKO) 
• Verein Uniability 
• Volksanwaltschaft 
• Wirtschaftskammer Österreich 
• Wissenschaftsrat 

Mit etlichen dieser Institutionen fanden anlassbezogene gemeinsame Sitzungen 
statt. Mit einigen von ihnen wurden im Berichtszeitraum auch gemeinsame 
Veranstaltungen zu hochschulischen und hier insbesondere auch studentischen 
Schwerpunktthemen abgehalten (s iehe Unter-Kapitel 3.4 .3. dieses Berichtes). 

) .4. Zusammenarbeit mit anderen nationalen und 

internationalen Hochschul-Ombudsstellen und -netzwerken 

Seit der gesetzlichen Verankerung der Ombudsstell e für Studierende 20 12 
(davor, 1997-20 12, "Studierendenanwaltschaft" genannt) und deren gesetz I ich 
festgelegter Aufgabengebiete, näm lich Informations- und Servicearbeit im und 
Dialog mit einschlägigen Partnerinnen und Partnern aus dem Hochschulbereich, 
sind auch die Arbeitsbeziehungen zu bestehenden Konflikt- und 
Beschwerdemanagement-Stellen an Hochschulen intensiviert worden, so z. B. 
zur Ste ll e für Beschwerde- und Verbesserungsmanagement bei der 
Dienstleistungseinrichtung Studienzulassung und Lehrwesen an der Universität 
Wien. 

Im Rahmen der Erweiterung des regelmäßigen Dialoges und der Beratung der 
Bildungseinrichtungen im Tätigkeitsbereich der Ombudsstelle fUr Studierende 
bestehen Arbeitsbeziehungen auch zu nationalen und internati onalen 
hochschuli schen Ombudsstellen sowie zu Netzwerken, di e auch ständig 
ausgebaut werden. 
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Tiitigkeitsbericbt 2013/14 der Ombudsstelle fiir Studierende 

Innerhalb des österreichischen Hochschulraumes bestehen mittlerweile 

insgesamt sechs dezentral eingerichtete, vor Ort tätige auch als solche 

bezeichnete Ombudsstellen für Studierende: 

• an der Technischen Universität Graz, 

• an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 

• an der Universität Wien (für internationale Programm-Studierende), 

• an der Wirtschaftsuniversität Wien, 

• an der Anton-Bruckner-Privatuniversität in Linz sowie 

• an der Fachhochschule Wien der WK Wien 

Die spezielle Veranstaltung " Wozu (k)eine(n) Ombudsfrau/mann?" am 30. April 

2014 in Graz war dazu organisiert worden, damit bereits bestehende 

Ombudsste llen aus ihren Erfahrungen berichten konnten und eme 

Weiterentwicklung betrieben werden kann. 

Der derze it aktuelle Stand von berei ts bestehenden heimischen Einrichtungen ist 

auch auf der Österreich-Karte "Ombudsstellen und ähnliche Einrichtungen 

an österreichischen Universitäten und Hochschulen" in der Mittelauflage des 

vorliegenden Tätigkeitsberichtes visualisiert. Seit dem ersten Erscheinen dieser 

Karte haben einige weitere Hochschulinstitutionen Ombudsstellen eingerichtet. 

(Eine Liste der derzeit bestehenden bzw. konkret in Planung befindlichen 

Ombudsste llen sowie von Einrichtungen, die ähnliche Funktionen ausüben, ist 

am Ende dieses Berichtes abgedruckt.) Es ist seitens der Ombudsstelle für 

Studierende Im BMWFW beabsichtigt, 20 15 die Betreuungs- und 

Vernetzungsarbeit dieser Ombudsstell en innerhalb Österreichs weiter zu 

intensivieren und Institutionen, die so lche einrichten wollen , beratend zur 

Verfügung stehen . 

Internationale Beziehungen bestehen zu den jeweiligen nationalen Netzwerken 

in Deutschland (Be VeOm, Beschwerde- und Verbesserungsmanagerinnen sowie 

Ombudspersonen für Lehre und Studium), Spanien (CEDU, Conferencia Estatal 

de Defensores Universitarios), in den USA (IOA, International Ombudsman 

Association), in Kanada (ACCUO, Association of Canadian College and 

12 
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Tätigkeitshericht 2013/ 14 der Omhudsstelle für Studierende 

University Ombudsmen) und in Mex iko (REDD U, Red de Organismos 
Defensores de los Derechos Uni versi tarios). Am intensivs ten sind di e 
Arbeitskontakte zum Office 0/ (he Independent Adjudicalor /or Higher 

Educalion (OI AHE), das flir die Uni versitäten in England und Wales eine 
ähnli che (zentrale) Funktion wie di e Ombudsstell e für Studierende in Österreich 
ausübt . 

Für das europäische Netzwerk ENOHE (Ellropean Network ofOmblldsmen in 

High er Edllcation) ist der Leiter der Ombudsstell e bei der ENO HE­
Jahreskonferenz 20 13 in Oxford 
in di e Funktion des Präs identen 
gewählt worden. ENOHE hat 
Mitgli eder aus insgesamt 19 
europäischen und we iteren 
überseeischen Ländem. 
Hauptintentionen des 
Netzwerkes sind der Vergleich 
der verschi edenen Systeme 
hochschuli scher Ombudsstell en, 

Ahh. I: Die ENOH E-Konferenz 2014 in der Austausch von Erfahrungen 
Wa rschau: "Empowering Omhudsmen" aus der Alltagsprax is sowie von 

Beispielen guter 
Durchflihrungsprax is, weiters die Fortentwicklung der Funktionen und 
Arbeitsaufträge von Ombudsstellen im europäischen und intemati onalen 
Vergleich. 2002 war di e damali ge Studierendenanwaltschaft Gründungs mitgli ed 
des Netzwerkes. 
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Täti!,:keitsbericbt 2013/ 1-4 der Ombudsstelle für Studierende 

2. DIE OMBUDSSTELLE FÜR STUDIERENDE 

2.1. Organisatorische Verankerung innerhalb des 

Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft 

Mittels Bundesgesetz, mit dem das Bundesministeriengesetz 1986 geändert w ird 

(Bundesministeriengesetz-Novelle 20 14) ist Anfang 201 4 e in neues 

Bundesministerium für Wissenschaft , Forschung und Wirtschaft geschaffen 

worden. Es ist einerseits fü r Wirtschaftspolitik, Gewerbe und Industri e und 

Bul'ld~sm l nls terlum fOr 
Wissenschaft , Forschun9 und Wirtschaft 

andererseits fur Wissenschaft und Forschung 

zuständi g. Es vertritt auf internationaler Ebene 

die Interessen des Wissenschafts-, Forschungs­

und des Wirtschaftsstandortes Österreich. Per 

10. Oktober 2014 ist fur das neue Ressort e ine 

neue Geschäftseinteilung erlassen worden: 

• hnps:llwww.ris.bka.gv.at/Dokument. wxe? A b frage=BgblA uth& Dok umemnu mmer= B 
GBLA 2014 I 11 

• hnp: Ilwww.bmwfw.gv.atlM in isteri um/Pub I ishin gl mages/Seiten/Gcschaeftseinte i lungl 
!nternet%20Gesch%c3%a4ftsEintei !ung%20 15 .1 0.20 14.pdf 

Innerhalb des Mini steriums wird das Team der Ombudsste lle für Studierende 

von den j eweiligen Leitungen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

fol gender Abtei lungen unterstützt: 

• von der Personalabteilung des Bundesmini steriums fur Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft, Verwaltungsbereich Wissenschaft und 
Forschung; 

• der Abteilung Rechtsfragen und Rechtsentw icklung (nunmehr Abteilung 
IV/6 im neuen BMWFW); 

• der Abteilung für Fachhochschul en und Pri vatuniversitäten (lVII I); 

• der Abteilung Budget (VII I); 
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Tätigkeitshericht 2013/14 du Omhudsstelle für Studierende 

• der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit (Abtei lung VI/3 ) bei der 
Betreuung der Homepage; 

• der Abtei lung Zentrale Dienste (V 1/4) fur legistische Belange, 
parlamentarische Anfragen, Raum- und Ressourcenallokation, 
Barrierefreiheit sowie Telefonie; 

• der Abteilung In formations- und Kommunikationstechnologie (V I/5) - für 
Computer-Hard- und Software, Programm-Updates, Administration der 
Datenbank, Skype und Tele-Conferencing; 

• der Abtei lung fur Förderung und Beratung für Studierende (VI/6), 

• der Abteilung Internationales Hochschulrecht (V I/?) 

sowie von der Amtswirtschaftsstelle, der Ein- und Ausgangsteil e sowIe dem 
Druckzentrum / Kopierstell e des Ministeriums 

Die Positionierung der Ombudsstelle zeigt nachfolgende Grafik: 

ORGANIGRAMM des Bundesministeriums tür 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

........ ....-"" .... 
I Ge .. ".'''''''"' , I 

_ .... ....... -. .... ........ ~ 
Vizekanzler und Bundesminister Kabinetteh ... f des .... izek"llzlen und 

Or, Re inhold MITT ERLEHN ER Bundesministers. 
M~. H;IIl'IIkt KASZANIl S 

Staatssekretär l Bllrolelt e r dM SllIlI lssekretä, s . J 
Dr. ttMilld "'AHR ER ~g. Günther S IJIII OHITSCH 

I \/erw .. ltungsbert!lCh WiSsenschaft und Forschung I 

Abteilung 
Infornllltions- sektion IV -
I"1'1I1"9 8 m ... '" 

MM<tg.Or. 8er ... lch - Bere lLh -
Cente r 1 -

WlrlK h ll ' LSpol ltlk, Thom;l5 KOHl.EA-r 8udget lind P e r 501l1I1 und IrmoYlltlon ulld 
Admlnhit'lItlon Recht Technologie 

Ablelh,,'9 H~. OI". Ang~,1ai M~.Dr. Mölrtlfl 
M~ .Or. MKhoteI PrHH. Olientlieh- SCHATZ JANOA 

keit t-a, b<elt I">CI LOSCH 
Fllmwlrtsch,,'t 

Ulliverslt.li ten, S"lIon V · FacilhocllScl, Ille n , Wlsse" sd .... lt liche Perso""I· Forschlillg; 
n'''''''gement , I nternationale Raum, tnl . Revision_ Angelegenheiten Gend er- und 
~v4l rsltKts - M~. BMböI~ 

IIWlln.\ge ment WElTGllUBER, "'A 

M~H:~~:~ 
M~ . EllnöIr PICHL 

Cent'er 1 -
Außenw Irt- sektIon I - Sektion It - Sektion 111 -sclulfl:s,loli llk U"te r'Hlh,ne ns - TourlslUus und Energie 11M lind EuroplIIsc he Historische 
Integration politik Obje kte Bergbollu 

"'öIog. ßemMleHe t-tag.Or. MöltltlioU Mölg . E~$.Ibeth OI~~N~~öln 
"'öI"ölnne 

TSCHlllF UOOlF-STR06L 
GIEAUHCEA 

Sektio n VI - Budge t ; 
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fOr Studl",,,;..;/e; Anerifennungsf raten ,md 

~:!::~~~~~II;:!~:::!!:~!~:ll!i 
01'. ElIübeth FRElSMUlH 

ßI"'Ileswettbewerbsbehö rrh!! 
Gen. D'f. Dr. TheodornlANNER 
(_ isungsfre, und lIn ... b~ngI9l 

OmlJudsste lle fUr S tudierende 
Or. Josal LEIOENFROST, HA 
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Tätigkeitshericht 20B"" der Omhudsstelle fiir Studierende 

2.2. Interne Kommunikation 

Die Ombudsste ll e für Studierende besteht aus dem Leiter der Ombudsste lle, der 

ste ll vertretenden Leiterin , zwei Referentinnen bzw. e inem Referenten, e Iner 

Ass istentin des Leiters, einem Lehrling und einer Praktikantin . 

Die Ombudsste lle für Studierende führt wöchentlich Teamsitzungen durch, an 

der a ll e Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ombudsste ll e sowie eine 

Vertreterin oder eIn Vertreter der Abteilung für Rechtsfragen und 

Rechtsentw icklung des Bundesmini steriums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft teilnehmen. Im Bedarfsfa ll werden Expertinnen und Experten zu 

anderen Materien (z. B. Studienfö rderungsrecht, Aufe nthaltsrecht) e ingeladen. 

Kommt es zu einer Häufung bestimmter Themen oder spezie ll er Sachverhalte, 

kann die Ombudsste lle s ituationsbedingt auch Sonders itzungen abhalten. 

Hauptzweck der Teamsitzungen und Sondersitzungen ist es, aktuelle Anliegen 

sowie den tagesaktuellen Bearbeitungsstand von Fällen zu besprechen und dabei 

di e we itere Vorgehensweise zu akkordieren. In den wöchentlichen 

Teamsitzungen werden außerdem die Vorbereitung und Organisation von 

Tagungen, Konferenzen, Messeteilnahmen, Projekte der Öffe ntlichkeitsarbeit 

und der Vemetzungsarbeit besprochen. 

Mit den Fachabteilungen des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung 

und Wirtschaft mit der Zuständigkeit für die einzelnen öffentli chen 

Uni versitäten, die Fachhochschulen und Pri va tuniversitäten sowIe für 

internationales Studienrecht, Studienförderung und Stipendienwesen sowie der 

Fachabteilung des Bundesmini steriums für Bildung und Frauen mit der 

Zuständigkeit für die Pädagogischen Hochschulen bestehen institutionalis ierte 

Arbeitsbeziehungen. Die Ombudsstelle für Studierende ist in das e lektroni sche 

Aktenverwaltungssystem ELA K des Bundes e ingebunden, das fur 

mini steriumsinteme Kommunikation und Austausch von Informationen 

verwendet wird. 
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Tätigkeitshericht 2013/ 14 der Omhudsstelle für Studierende 

2.3. Tätigkeiten der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsstell e fur Studierende fungiert als weisungs freie Ombuds-, 
Infonnations- und ServicesteIle. Die vermittelnde Unterstützung bei An li egen 
sowie di e Beantwortung von Fragen rund um das Studium stellen ihre 
Kernaufgaben dar. Dabei überprüft die Ombudsstelle fLir Studierende di e an sie 
herangetragenen Anliegen, hilft bzw. vennittelt in Einze lfallen gemeinsam mit 
den jeweiligen Organen und Angehörigen der Hochschulinstitutionen oder bei 
anderen Stellen. Ferner unterstützt die Ombudsstelle fLir SUldi erende 
Maßnahmen zur Verbesserung oder Behebung von Unzu längli chkeiten, weist 
auf Systemmänge l hin, arbeitet mit anderen Anwaltschaften, hochschul ischen 
In formations- und Ombudsstellen sowie Interessensvertretungen und 
Dachverbänden im Hochschulbereich zusammen. 

Das breite Aufgabenspektrum und die Viel zahl an An li egen aus den 
unterschi edli chsten Themengebieten bedingen eine hohe Serviceorientierung, 
eine ausre ichende Dokumentation und stati sti sche Erfassung. 

Über alle ausschließlich aus ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen ist 
die Ombudsstell e fLir Studierende gemäß HS-QSG 20 11 , § 31, Abs . 6, zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. Alle an sie herangetragenen An li egen werden 
vertrauli ch behandelt. Für di e Weiterbearbeitung werden von den Personen, die 
sich an di e Ombudsstelle fLir Studierende wenden, Zustimmungserklärungen fur 
ei ne Weiterbearbeitung eingeholt. 

2.3.1. Persönliche Beratung und Vermittlung 

Die Ombudsstelle fü r Studierende bietet Studieninteressentinnen und 
Studieninteressenten, SUldienwerberinnen und Studienwerbern , Studierenden 
sowie ehemaligen Studierenden (und der gesamten an Hochschulthemen 
interessierten Öffentlichkeit) mehrere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. 
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T1iti~kdtshericht 2013114 der Omhudsstrllr für Studirrrndr 

Gebührenfreie T elefon-H otline 

Für generelle Anliegen rund ums Studium können sich besagte Personen gruppen 

über die Hotline 0800 3 1 I 650 an die Ombudsstelle fUr Studierende wenden . 

Diese Hotline ist täglich von 9 bi s 16 Uhr österreichweit gebührenfrei zu 

erreichen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ombudsstelle rur 

Studi erende gehen in der Erstberatung auf die Anliegen der Anrufenden 

bestmöglich ei n. Bei schwierigeren Themen und wenn eine Ad-hoc-Auskunft 

nicht mögli ch ist, werden die Anrufenden, wenn di es gewollt ist, nach 

entsprechender Recherche zum jeweiligen Anliegen rückgerufen oder via 

E-Mail kontaktiert. 

Elektroni sc hes Eingabeformular 

Gibt es Anliegen, die ni cht am Telefon zu klären sind oder die umfangreichere 

Sachverhalte betreffen, können s ich di e Betroffenen über das Online­

Kontaktformular an die Ombudsstelle für Studierende wenden. Dieses ist auf der 

Startseite der Homepage 

www. hochschulombudsmann.at bzw. www. hochschulombuds frau.at 

abrufbar. Dabei haben s ie die Möglichkeit, ihre persönlichen Daten anzugeben, 

den Sachverhalt zu schildern und Dokumente beizufUgen, die zur Kl ärung des 

Anliegens notwendi g sind . Die im Kontaktforrnular eingegebenen Daten werden 

von e inem Cuslomer Re/alionship Managemenl (CRM)-System techni sch 

gesichert übernommen und sind nur von autorisierten Mitarbei terinnen und 

Mitarbeitern e inseh- und bearbeitbar. Das System ist bei der Österreichischen 

Datenschutzkommission geme ldet. 

Kommunikation über das Online-Kontaktformular 

Über die Zahl der Zugriffe auf das e lektronische Kontaktforrnular gibt 

nachstehende Grafik Auskunft: 
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Abb. 2: Zugriffe auf Kontaktformular im Studienj ahr 2013/2014 

Schriftlich eingebrachte Anliegen (E-Mails, Briefe, Faxe) 

Eine Kontaktaufnahme ist auch über di e a llgemeine E- Mail-Adresse 

Info a hochschulombudsmann.al bzw. infolCL hochschulombudsfrau .at möglich. 

Studi erende können sich ebenfa ll s schriftlich an di e Postadresse: Ombudsste lle 

für Studi erende, Minoritenpl atz 5, 1014 Wi en, wenden bzw. ihr Anliegen an di e 

Faxnummer (+43-01 ) 53 1 20-995544 faxe n. 

Persönliche Gesprächstermine in der Ombudsstelle für Studierende 

Auch persönli che Gespräche im Wi ener Büro der Ombudsstell e für Studi erende 

(und auch in den Bundes ländern) sind nach vorheriger Terminabsprac he 

mögli ch. So lche werden dann vere inbart, wenn der Sachverhalt sehr komplex ist 

und e ine persönli che Aussprache zum besseren Verständni s der Angelegenheit 

dient. Seit Herbst 201 3 besteht auch die Mög li chkeit zu Skype-Sessions, di es 

ebenfalls nac h vorheri ger terminli cher Vere inbarung. Sämtliche Räumlichke iten 

der Ombudsste lle für Studierende sowi e der Zugang zu dense lben sind 
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Tätigkeitshericht 2013/ 14 der Omhudsstelle fiir Studierende 

barrierefrei erreichbar (sprechender Li ft, taktile Leitlinien, Beschri ftungen in 

Blindenschrift, Audi o-V ideo-Guides zur barrierefreien Nutzung auf der 

BMW FW-Homepage) . 

Gespräche vor Ort (Runder Tisch, Teilnahme an Prüfungen etc.) 

Auf ausdrückli chen Wunsch und bei Zustimmung der involvierten Parte ien 

nimmt die Ombudsste ll e fur Studi erende auch an Gesprächen vor Ort an 

Hochschulinstitutionen teil , z. B. bei e iner Aussprache zwischen Organen und / 

oder Angehörigen eIner Hochschulinstitution und eIner bzw. e Inem 

Studi erenden oder mehreren Studierenden mit demselben Anliegen (" Runder 

T isch") . Die Ombudsste lle fti r Studi erende kann bei Zustimmung der oder des 

Vorsitzenden auch an Stl.ldi erendenanli egen behandelnden Sitzungen der 

Schi edskommiss ion an öffentlichen Uni versitäten (§ 43 UG 2002) teilnehmen. 

Begehungen vor Ort 

Amtswegige Begehungen zwecks behördli cher Wahrnehmungen als weitere 

Form der Intervention dienen be i außergewöhnlichen Sachverhalten der 

Festste llung desselben durch die Ombudsste lle fti r Studierende di rekt vor Ort 

(z. B. Unzugänglichkeit von Archivräumen mit Studierendenunterlagen nach 

einem Brand, überdurchschnittlich lange dauernde Sperre von Bibliotheks- oder 

Pe -Räumen, mangelnde Ausstattung und daher temporäre / permanente 

Benutzersperre von Spezial- Lehrsälen, z.B. Seziersä len, etc.) . 

Danach werden in Gesprächen mit den Betroffenen und den verantwortlichen 

Organen und Angehörigen von Hochschulin stitutionen gemeinsam Lösungen 

gesucht und ge funden. 
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Täti!:keitshericht 2013/ \4 der Omhudsstelle für Studierende 

2.3.2. Öffentlichkeitsarbeit und Informationstätigkeit 

Im Rahmen der I nfonnati ons- und 

Servi cearbeit im Hochschulbereich zu den 

von ihr behandelten Themen und Fällen 

werden aus den Praxis-Erfahrungen mit 

Tausenden von e lek troni schen Nachrichten, 

Telefonaten und persönlichen Gesprächen im 

Rahmen dieser Infonnationstäti gkeit von der 

Ombudsstelle verschi edene themati sche 

Spezialbroschüren erste llt. 

Daneben gibt es e in zweimal Im Jahr 

erschei nendes 

"I nformationen 
Ombudsdienste 

anl assbezogen 

" Werkstattberichte" . 

Informati onsblatt 

für Hochschul-

(IHO)" sowie 

sogenannte 

Auch über das 

Internet werden Informationen verbre itet. 
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In te rnet-A u ftri tt 

Die Homepage der Ombudsstelle für Studierende ist auf den Netz-Adressen 

www.hochschulombudsmann.at und www.hochschulombudsfrau.at aufrufbar. Sie gi bt 

einen Überblick über Aufgaben und Z ie le der Ombudsstelle. Eine e lektroni sche 

Kontaktaufnahme via Homepage ist mögli ch. Interessierte können 

Tagungsprogramme, Tagungsberichte und Präsentationen herunterladen . 

Unter dem Menüpunkt " Publikationen" stehen die Broschüren der "Stichwort?"­

Seri e, di e "Werk stattberichte" sowie die "Informati onen für Hochschul­

Ombudsdienste" zum Download zur Verfligung. Die Website wird laufend 
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Täti:.:keitshericht 201311-' der Omhudsstelle für Studierende 

aktualisiert, das Info rmationsangebot sukzess ive ausgebaut. Dazu zählt auch 

eine Ausweitung der engli schsprachigen Fassung für internationale 

Studieninteressentinnen und -interessenten, Studienwerberinnen und -werber 

sowie Studierende. Die techni sche Betreuung der Homepage erfolgt durch die 

Abteilung fur Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums. 
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Ahh. 3: Anzah l der Besucherinnen und Besucher der Homepage 

Die "Stichwort"-Broschüren 
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- r--
- r-- -

- r-- -
- r--

Aus den Wahrnehmungen der Ombudsstelle für Studierende, Erkenntnissen aus 

Einzelf,i1len und aus der Behandlung von Themen rund ums Studium werden 

Broschüren über spezielle Themen erstellt, die detailli erte Informationen über 

das j ewe ili ge Fachgebiet geben so llen. Die Broschüre "Stichwort? Studium!" ist 

dabei die umfassendste mit allgemeinen Themen zum Studium von Abis Z. Der 

Klassiker "Stichwort? Studium !" wurde 2003 erstmals herausgegeben und ist 

mittlerweile in der 23 . Auflage erschienen. 
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Tätil:keitshericht 2013/1" der Omhudsstelle für Studierende 

Alle Broschüren stehen auf der Homepage www.hochschulombudsl11ann.at bzw. 
www.hochschulombudsfrau.at zum Download zur Verfü gung oder können auch m 
gedruckter Form bezogen werden. 

Im Berichtsze itraum vorbereitet wurde die 
neue Broschüre "Stichwort? Stipendium!", 
di e all en am Thema Interess ierten eme 
umfassende Übersicht über di e Mögli chkeiten 
von Stipendien und Förderungen geben so ll. 
Die Broschüre geht Ober die "üblichen" 
Studienförderungen wie Studienbeihilfe, 
Förderungen bei Mobilitätsprogrammen, 
Selbsterhalterstipendien etc. hinaus und gibt 
emen Einblick m Förderungen und 
Auszeichnungen auch für besondere 
(Studien-) Leistungen, für akademische bzw. 
wissenschaftliche Leistungen, die während des 
Studiums oder auch danach (z.B. im Rahmen 

von Abschlussarbeiten) erbracht wurden. Die Förderungen werden von 
unterschiedlichsten Stellen, Organisationen und Institutionen gegeben, unter 
anderem direkt von Universitäten und Fachhochschu len, aber auch indirekt von 
Stiftungen, Bund oder Gemeinden sowie der Republik Österreich. Auch darüber 
gibt di e Broschüre Auskunft. 

Zugriffe auf die Broschüren der Ombudsstelle 

Die Homepage-Auswertung dokumentiert di e große Nachfrage nach den 
Broschüren der Ombudsstel le für Studierende. "S tichwort? Studium!" ist bei den 
Downloads führend , gefo lgt von "Stichwort? Fachhochschul-Studium l ", 

"S ti chwort? Doktoratsstudium" und "Sti chwort? Studieren mit Behinderung!" 

23 
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Tiitigkcitsbericht 2013114 der Omhudsstl'lle für Studierende 
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Abb. 4: Anzahl Broschüren-Downloads 

" Informationen für Hochschul-Ombudsdienste - IHO" 

Für Hochschul organe, Angehörige von Hochschul en, hochschuli sche 

Verwaltungs-, Service- sowie Infonnationsste ll en gibt di e Ombudsste lle für 

Studi erende einmal pro Semester das Informationsblatt "Informationen fur 

Hochschul-Ombudsdienste - IH O" heraus. In di eser Zeitschri ft finden s ich 

aktuelle Themen des Hochschulwesens, Informationen zu Spezialthemen, 

Beispiele guter (Verwa ltungs)-Prax is, Veranstaltungsankündigungen, 

Literaturhinweise sowie Rückbli cke auf e inschlägige Veranstaltungen der 

Ombudsste lle und ihrer Partnerorgani sationen. 

Werkstattberichte 

Diese spezie lle Publikationsreihe erscheint seit 2008 und infonniert über Inhalte, 

Ziele und Ergebni sse von Veranstaltungen der Ombudsste lle für Studi erende 

und ihrer Partnerorgani sationen. Zu speziellen Themenschwerpunkten können 

24 
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Tätigkeitsbericht 2013114 der Ombudsstelle für Studierende 

Interessierte Präsentationen, Manusk ripte von Beiträgen und Resultate von 

Tagungen on-line einsehen bzw. ebenfa lls in gedruckter Form beste ll en. 

Bisher erschienen: 

• 2008 der Tagungsberi cht (Ba nd I der Werkstattberichte) über d ie 
Jahrestagung mit den Studien,- Prüfungs- und Rechtsabteilungen der 
öffentli chen Uni versitäten, abgehalten im März 2008 in Pressburg / 
Bratis lava / Pozsony (vergri ffen), 

• 2009 der Band (Band 2 der Werkstattberichte) " Brauchen (Studie rende 
an) Fachhochschul en e inen Ombudsmann?" (vergri ffen) über e ine Tagung 
unter dem Vorsitz von Bundesmini ster Dr. Johannes Hahn gemeinsa m mit 
dem Fachhochschulrat, der Fachhochschulkonferenz sowi e der 
Österre ichi schen Hochschül erinnen- und Hochschülerschaft in Wi en, 

• ebenfa ll s 2009 der Band (Band 3 der Werkstattberi chte) "Studi eren mit 
Behinderung" über e ine gemeinsame Tagung mit der Uni vers ität Linz, 
dem Verein Uniability, dem Institut Integriert studie ren, dem 
Bundessozia lamt und der Behindertenanwaltschaft (Mag. Herbert Haupt) 

• 20 lO den Bericht (Band 4 der Werkstattberi chte) über di e Tagung 
,,'Bologna' nach dem Feiern : Qualität , Autonomi e, Mobilität in der 
All tagspraxis", gemeinsam veransta ltet mit dem Bayeri schen 
Staa tsministerium fti r Bildung, Wissenschaft und Kultur in München 

• 20 I I di e Dokum entati on (Band 5 der Werkstattberichte) zur Tagung " Der 
dritte Zyklus der , Bologna' -Studi enarchitektur im österreichi schen 
Hochschul system: Praxisbeispi ele, Problemfelder" , abgehalten 
gemeinsam mit der Uni vers itätenkonferenz in Wien 

• 20 12 der Bericht (Doppelband 6/7 der Werks tattberi chte) mit dem Tite l 
" Beschwerde-, Ideen- und Verbesserungsmanagement an Hochschulen" 
über e ine Doppeltagung zu diesem Thema, die in Innsbruck gemeinsam 
mit der Arbeite rkammer Ti ro l und in Wien gemeinsam mit der 
Bundesarbeitskammer und der Wirtschaftskammer Österreich abgehalten 
worden ist. 
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Tätigkeitshericht 2013114 der Omhudsstelle fiir Studierende 

• Ebenfall s 201 2 erschi enen der Band (Band 8 der Werkstattberichte) 
"Curri culum fur Lehrveranstaltungen der guten wissenschaftli chen 
Praxi s", gemeinsam herausgegeben mit der Österreichischen Agentur für 
wi ssenschaftlich e Integrität und dem DFG-Ombudsman fur gute 
wissenschaftli che Prax is 

• 201 3 erschienen sind die Tagungspapiere (Band 9 der Werkstattberichte) 
zu einer in Wien und in Innsbruck im April 201 3 veransta lteten 
Doppeltagung zum Thema " Mediation an Hochschulen auch fur 
Studierende und Jungforscherinnen und -forscher" 

• Ebenfa ll s 201 3 erschienen der Band (Band 10 der Werkstattberichte) 
" Hochschulen als Objekte medial er Begierden: Über Do's und Dont 's in 
der Beri chterstattung zu Themen rund ums Studium" über e ine 
gemeinsame Tagung der Ombudsste lle fur Studierende, der Uni versitäten­
konferenz, der Universität Innsbruck und dem Verein Uni . PR 

• 201 3 erschi en der Band II " Brauchen (Studierende an) 
Priva tuniversitäten einen Ombudsmann als ein Teil der 
Qualitätssicherung" über e ine Tagung an der "New Design University" in 
St.Pölten, gemeinsam veranstaltet mit dem BMWF, sowi e der Agentur fur 
Qualitätssicherung und der Akkreditierung Austria. 

• 2014 ist zunächst Band 12 zu m Thema 

" Wozu (k)eine(n) Hochschul ombuds­

frau/mann?" er-schienen, der über di e 

gemeinsame Tagung der Ombudsste lle 

für Studierende, des Bundesmini steriums 

für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft , der Technischen Universität 

Graz und der Fachhochschule Wien der 

Wirtschaftskammer Wien berichtet. 
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Täti!:keitshericht2013/14 der Omhudsstelle für Studierende 

• Ein weiterer Werkstattbericht war 20 14 

2.3.3. 

dem Thema "Studierende 
Ausnahmesituationen und 
Anliegen : Alltags-Erfahrungen 
Lösungswege" gewidmet, der 
gleichnamigen Tagung am 19. 

111 

ihre 
und 
zur 

Mai 
20 14 erschienen ist. Diese Tagung war 
geme ll1sam mit dem 
Bundesministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft sowie der 
Psychologischen Studentenberatung 
organi siert und abgehalten worden. 

Tagungen, Messen, Vor-Ort-Besuche 

\ 'eranstaltungcn im Rahmen des institutionalisierten Dialogs 

Zu einer weiteren Hauptaufgabe der Ombudsstelle für Studierende gehört gemäß 
§ 31 Abs. 2 HS-QSG 20 I I auch der institutionalisierte Dialog mit den 
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern sowie den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Hochschulinstitutionen vor Ort. 

Jedes Studienjahr organi siert die Ombudsstell e für Studierende daher mehrere 
Spezialveranstaltungen, di e sowohl generell en Arbeitsbereichen als auch 
hochschuli schen Sonderthemen gewidmet sind. Im Berichtszeitraum 
organisierte die Ombudsstelle für Studierende zwei einschlägige Groß­
Veranstaltungen. 

Tagung" WOZlI (k)eine/n Hochschlll-Omblld.~frall/mann?" 

Diese Tagung in Graz am 30. April 20 14 war von der Ombudsstelle fLir 
Studierende, dem Bundesministerium fLir Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft, der Techni schen Universität Graz und der Fachhochschule Wien der 
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Täti!-:kcitshcricht 201311-1 der Omhudsstelle für Studierende 

Wirtschaftskammer Wien ko-organi siert worden. Hauptintentionen derse lben 

waren e inerse its die Darste llung zweier erfolgreicher Modelle von 

hochschuli schen Ombudsste llen von der Idee bi s zur Umsetzung, andererseits 

die Diskussion zur Fortentwicklung und Weiterbildung derse lben, sowohl 

zentraler a ls auch dezentra ler Ombudsste llen und deren potenti e llen 

Kooperationsmöglichkeiten. 

Abb.5 : Altrektor Hans Sünckel, T U 
Graz: Hat den Ombudsmann für 

seine Universität initiiert 

Die A P A meldete dazu: 

- -
-' bm , I':': r IJ 

\ . - -e:::I 
•• "0/; ~ 

Abb. 6: Vizerektor für Lehre 

Martin Polaschek, KFU Graz: 

Keine weiteren Stellen nötig 

Hochsclllliomblldsstellen im Trend: Arbeitstag llng an der TU Graz ZlIr 
Bestandsallfnahme lind Weiterenhvicklllng 

Hochschulombudsstellen in Österreich sind /m Vormarsch: einige öjfentlich­

rechtliche Universitäten, eine Privatuniversität sowie eine Fachhochschule haben 
zum Teil bereits seit geraumer Zeit dezentrale Ombudsstellen mit verschiedenen 

Aufgabenbereichen. Während die Technische Universität Graz seit März des 
Vorjahres als erste UG-2002-Universität über eine eigene Ombudsstelle jiir alle 

ihre Studierenden verfügt, haben seither auch die Universität Klagenjitrt sowie die 
Anton-Bruckner-Privatuniversität in Linz Studierenden-Ombudsstellen eingerichtet. 
Einige andere Universitäten verfügen für Forscherinnen und Forscher über 
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Tätigkeitsbericht 2013/14 der Omhudsstelle für Studierende 

Ombudss/ellen zur Sicherung der guten wissenschajilichen Praxis. Schon seit 2007 

hat die Fachhochschule Wien der WKW eine eigene Ombudsstelle für SlUdierende. 

Daneben gibt es im Wissenschajisministerium die zentrale Ombuds's/elle jiir 

Studierende, bis 2012 Sl1.ldierendenanwal/schaji genann/, die jür rund 360.000 

SlUdierende des gesam/en Ter/iärbereiches im ös/erreichischen Hochschulraum und 

Querschnil/sma/erien zus/ändig is/. Den verschiedensten Aspek/en von dezen/ralen 
und zel1lralen Hochschulombudss/ellen widmet sich am 30. April 20/4 die 

ArbeilSlagung "Wozu (k)eine/n Hochschul-Ombudsji-au/mann ?" an der Technischen 

Universi/ä/ Graz. 

Als Gas/geber der Tagung, der die ers/e Ombudss/elle}tir Saldierende in Ös/erreich 

realisier/ haI, meil1le ReklOr Harald Kainz über die TU Graz, dass es seiner 

Universität wich/ig sei "nich/ nur zu zeigen, dass wir S/udierende und deren 

Probleme erns/ nehmen - im Sinne universi/ärer AlIIonomie suchen wir vielmehr 
auch nach Lösungen innerhalb unserer Ins/i/Ulion. Der SlUdierendenombud~mann 

is/ uns dabei ein wer/Voller Par/ner. " Die Ombud5S/ellefiir S/udierende an der TU 

Graz wird von einem ehemaligen Studiendekan dieser Universitäl, Sieg/ried Koller, 

geleiteI. Zur schon 2007 an der Fachhochschule Wien der WKW eingerichlelen 
Ombud~s lelle sagl ihr Inilialor, Geschäjis}tihrer Michael Herilsch: " Auch wenn es 

über alle Hochschulen hinweg eine Ombudsslelle gibl, iSI der Mehrwerl einer 

lokalen Belreuungseinrichltll1g auf Grund der Kenntnisse der eigenen Organisalion 

deullich spürbar. Hier projilieren Hochschule und Studierende gleichermaßen. " Die 

Ombudsslelle an der FH Wien wird von Monika Pelermandl, ehemals Milglied im 

Fachhochschulral, Wirlschajispädagogin und WU-Professorin, geleitel 

Hochschulische Ombudsslellen vor Orl sind ./iir Sek/ionschef Elmar Pichl vom 

Wissenschajisminislerium der Beweis, "dass die Veranlworliichen vor Ol'l die 

Beziehungen zu ihren Sludierenden ernSI nehmen und mil diesen EinrichlUngen 

auch zur Qualilätssicherung im Alllag beilragen möch/en." Aus der Sichl des 
Leilers der öSlerreich-weil agierenden Ombudsslelle für Sludierende Im 

Wissenschajisminislerium, Josef Leidenfrosl, ist seine Einrichl!lI1g nichl nur eine 

Anlauß'/elie für Anliegen von SlUdierenden, sondern auch Amprechparlner jür die 

Hochschulen bei der Ausweilung ihrer eigenen Ombudsslellen. 
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Tätigkcitshcricht 2013/ 1 .. dl'r Omhudsstellc für Studierende 

Die Hauptintentionen dieser Veranstaltung waren einerseits die Darstellung 
elfo lgreicher Modelle von der Idee bis zur Umsetzung, andererseits die Diskussion 
zur Fortentwicklung und Weiterbildung des Konzeptes von hochschulischen 
Ombudsstellen, sowohl zentralen (so wie der Ombudsstelle im Minis terium) als 
auch dezentralen (so wie jenen an der TU Graz und an der FHW der WKW) und 
deren potentiellen Kooperationsmöglichkeiten bei Schulungen, Fortbildungen und 
Informationsaustausch, weiters die Herausbildung von Mindeststandards. 

Abb. 7: V.r.n.!.: Hochschulombudsmann Josef Leidenfrost, Altrektor Hans Sünckel, TU 

Graz, Sektionschef Elmar Pichl, BMWFW, Monika Petermandl, Ombudsfrau an der 

FHW der WKW, Siegfried Koller, Ombudsmann an der TU Graz, Helga Nolte, 

Ombudsstelle der Universität Hamburg, Michael Heritsch, Geschäftsführer der FHW 

der WKW, Martin Lehner, FH Technikum Wien , Harald Kainz, Rektor der TU Graz 
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Tätigkeitshericht 2013/14 der Omhudsstelle für Studierende 

Tagung "Studierende in Ausnahmesituationen und ihre Anliegen: Alltags­

Erfahrungen lind Lösungswege" 

Diese Arbeitstagung fand am 19. Mai 2014 in Kooperation der Ombudsstell e für 
Studierende mit dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft sowie den Psychologischen Beratungsstellen in Wien statt. In ihrem 
Mittelpunkt standen Berichte von Referentinnen und Referenten mit langjä hriger 
Erfahrung im Terti ärsektor im Hinblick auf "schwierige" Studierende sowie 
Präsentati onen von Methoden zur Erkennung und Bewältigung von 
Ausnahmes inlationen. In zwei Arbeitskreisen, "A usnahmesituati onen: Wie 
erkennen? Was nm"" sowIe "Schwierige Fälle und deren 
Lösungsmöglichkeiten" wurden vertiefend Prax isfa ll e di sk uti el1 . 

... 

Abb. 8: Moderatorin Bernadette Bayerhammer, Ombudsmann der La Trobe University 
Cliff Picton, Hochschulombudsmann Josef Leidenfrost, Referatsleiter im BMWFW Paul 
Wilkens, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Innsbruck Christian Schöpf, 

Beschwerdemanagement an der Universität Wien Guido Fitz, Peter Engel, ÖH­
Beratungszentrum Salzburg, Gerhard Benetak, Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien 
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Tätigkeilsherichl 2013/14 der Olllhudsslelle für Sludierendl' 

Tagung "Plage: Plagiat! Wie erkennen? Wie vermeiden? Wie bekämpfen?" 

Gemeinsam mit der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 

an der Uni versität Innsbruck ist diese Tagung am 13 . Oktober 2014 an der 

Universität Innsbruck abgehalten worden. In Zeiten der elektroni schen 

Informationsmedien und der Wissensverbreitung auf vie lfa ltigem Wege ist auch 

bei der Erstellung (vor)wissenschaftlicher Arbeiten die Übernahme von 

"fremden" Tex ten und di e Integration in e igene schriftliche Arbeiten sehr viel 

le ichter geworden al s dies noch zu Zeiten der handschriftli chen Notizen flir den 

Zette lkasten der Fall war. Pl agiate sind dabei e in (l eider) immer häufi geres 

Phänomen. Die ÖH der Uni versität Innsbruck (www.oeh.cc) ist di e erste 

Uni versitätsvertretung Österreichs, die im Rahmen ihrer Tätigkeiten für 

Studierende e inen kostenlosen und un verbindlichen Plagiats-Check zur 

Überprüfung ihrer wi ssenschaftli chen Arbeiten anbi etet 

(http:l'oeh.cclberarunglDlagialscheckl) . Aus dem Auftrag zur Kooperation und zum 

Austausch von Informationen befasst sich diese gemeinsame Tagung der Ö H an 

der Uni versität Innsbruck und der Ombudsstelle flir Studierende mit dem 

aktue ll en Problem des Plagiats im Hochschulbereich. Im Rahmen dieser 

Veranstaltung wurden sowohl Definiti onen im Gegenstande analys iert a ls auch 

Fallbeispiele aus dem Hochschul -Alltag präsentiert . 
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Tätigkeitsbericbt 2013114 der Omhudsstelle für Studierende 

Messen 

Im Berichtsze itraum haben der Leiter sowie Mitarbeiterinnen der Ombudsstell e 
für Snldierende an mehreren spez iell Studierendenthemen gewidmeten Messen 
teil genommen, darunter an den Beru fs- und Studieninfo rmationsmessen (BeS t) 

Abb. 9: VI SIO Innsbruck 20\3: 
Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle an 
der Koje der Ombudsstelle für Studierende mit 
(v.r.n.!.) Hans-Peter-Hoffmann, BMWr, 
Nathalie Podda und Josef Leidenfrost, beide 
VOll der Ombudss telle 

in Graz und in Salzburg im Herbst 
201 3, weiters an der VISIO-Tiro l, 
der Messe für Lehre, Beru f, 
Studium und Weiterbildung im 

Oktober 201 3 in Innsbruck sowie 
an der BeS t 111 der Wiener 
Stadthalle im März 20 14. Die 
Ombudsstell e wurde dabei 
wiederum freundli cherweise von 
den Abteilungen BMWF 1/6 
(nunmehr BMWFW IV/6) sowie 
BMWF 111/6 (nunmehr BMWFW 
V 1/6) unterstützt. 

Am 26. Oktober 201 3 fand bereits zum zehnten Mal der Tag der Offenen 
Tür am Nationalfeiertag am Amtss itz des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung, 
im Palais Starhemberg, statt. Die Ombudsstelle für 
Studierende war dort traditionell - eben fall s zum 
zehnten Mal - vertreten. Der Tag der offenen Tür 
2014 fa nd bereits unter der Patronanz von Herrn 
Vizekanzler Bundesminister fü r Wissenschaft , 
Forschung und Wirtschaft Dr. Reinhold 

M itterl ehner statt. 
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Täti!!keitshericht 2013/1" der Omhudsstclle fiir Studierende 

Vor-Ort-Besuche 

Im Beri chtszeitraum fanden verschi edene Vor-Ort-Besuche an 
Hochschulinstitutionen und bei Institutionen mit Kooperationen statt , darunter 
(a ufge li stet geographisch von West nach Ost) bei der Fachhochschule 
Vorarlberg, der Landesvolksanwa ltschaft Vorarlberg, der Leopold-Franzens­
Uni versität Innsbruck, der Medi zinischen Universität Innsbruck, der 

Landesvo lksanwaltschaft Tirol, dem Europäischen Ombudsmann-Institut in 
Innsbruck, dem Mozarteum Salzburg, der Uni versität Sa lzburg, der Paracelsus 
Medi zi ni schen Privatuni versität Salzburg, der Fachhochschule Oberösterreich, 
an der FH Joanneum, der Karl -Franzens-U niversität, der Techni schen 
Uni versität Graz, der Uni versität Wien, der Uni versität für Veterinärmedizin 
Wien, der Medi zini schen Uni versität Wien sowie an der FH Campus Wien. 

2.4. Stellungnahmen zu Gesetzen 

Im Berichtszeitraum hat die Ombudsstelle fur Studierende, basierend auf ihren 
Erfahrungen aus Direktkontakten mit Studieninteressentinnen und 
Studieninteressenten, Studierenden und ehemaligen Studierenden sowie aus den 
Diskussionen bei einschlägigen Arbeitstagungen und Konferenzen 
Stellungnahmen zu fol genden Gesetzesentwürfen abgegeben: 

• Stellungnahme zum Ministeri alentwurf betreffend Bundesgesetz, mit dem 
das Studienfö rderungsgesetz 1992 geändert wird 

• Stellungnahme zum Ministeri alentwurf betreffend Bundesgesetz, mit dem 
das Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 erlassen und 
das Universitätsgesetz 2002, das Fachhochschul-Studiengesetz, das 
Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz und das Bundesgesetz über die 
Uni versität für Weiterbildung Krems geändert werden sollen 

• Stellungnahme zum Entwurf einer Änderung des Universitätsgesetzes 
2002 - UG 
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Tätigkeitsbericbt 2013/ 14 der Ombudsstelle für Studierende 

Nachfolgend der Wortlaut der Stellungnahmen und der Ort der jeweiligen 

elektron ischen Veröffentlichungen : 

Stellungnahme der Ombudsstelle für Studierende zum Ministerialentwurf 

betreffend Bundesgesetz, mit dem das Studienförderungsgesetz 1992 

geändert wird 

hnp :l/www .parlal11cnt.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNM E/SNME 00330/fnal11e 34370 I.pdr 

Wien, 25. März 2014 

Die Ombudsstelle [ür Studierende (nachfolgend: OS) im Bundesministerium[ür 
Wissenschaft, Forschung und Wirlschaji (www.hochschulombudsmann.at bzw. 
www.hochschulombudsfrau .at) gibt zu oberwähnlem Ministerialentwwf basierend 
auf den Erfahrungen aus den an sie von Studierenden, von 
Studien interessent innen und - interessenten sowie von ehemaligen Sludierenden 
(gem. § 3 1. Abs 1 HS-QSG 2011) herangetragenen Anliegen und aufgrund 
einschlägiger Diskussionen des Täligkeitsberichtes der OS im 
Wissenschaftsausschuss am 19. Februar dieses Jahres jristgerechl folgende 
Stellungnahme ab: 

Ad § 6 Z 4 des Entwurfs: 
Im Sinne des EU-Programmes Lebenslanges Lernen sowie aufgrund steigender 
Lebenserwartungen (und damit im Zusammenhang stehend höherer 
Pensionsantrittsalter), zugunslen nicht-traditioneller Studierender mit 
verspätelem Sludienbeginn wegen privaler oder ben /flicher Gründe sowie [ür im 
Universitätsgeselz 2002 verankerte " ällere Studierende" sollte die Altersgrenze 
auf40 Jahre erhöh I werden. 

Ad § 6 Z 4b des EntwUlfs: 
Auch die Pflege von nahen Familienangehörigen. also nichl nur von Kindern, 
sondern auch von Eltern / Großeltern (wie von einigen Universiläten als 
Be[reiungstatbesland bei Sludienbeitragsbejreiungen in ihren Satzungen 
normierl) bzw. Geschwistern, die im gemeinsamen Haushall leben, sol/Ie 
miteinbezogen werden. 
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Tiitigkeitshericht 2013/14 der Omhudsstelle für Studierende 

Ad § 15 des Entwurfs: 
Die Anhebung der Frist zwischen Abschluss des Bachelor- und Aufnahme des 
Masterdstudiums sollte auf 36 Monate elfolgen, weil eine Aufnahme eines 
Masterstudiums in Sommersemestern durch die Umgestaltung vieler Curricula 
(nicht alle Lehrveranstaltungen werden im Semester-Rhythmus angeboten bzw. 
au/grund von Zugangsregelungen) bisweilen nicht möglich ist. 
Ad § 28 des EntwUlfs: 
Die Erhöhung der Höchststudienbeihilfe für Studierende mit Kindern wie 
ausformuliert wird von der OS ausdrücklich begrüßt. 

Ad § 30 (2) Z 6 des Entwurfs : 
Es sollte präziser angeführt werden, welche Förderungen genau darunter zu 
verstehen sind. 

Ad § 51 (2) des Entwurfs: 
Die Rückzahlungsmöglichkeit in (lediglich) maximal 36 Monatsraten sollte zur 
Vermeidung von sozialen Härten bei höheren bis sehr hohen 
Rückzahlungssummen in der Endredaktion des EntwUlfes nochmals thematisiert 
werden. 

Ad § 51 (6) des Entwurfs . 
Im letzten Satz wäre" von der / vom rückzahlungspjlichtigen Studierenden" zu 
f ormulieren. 

Ad § 54 (2) Z 2 des Entwurfs: 
Die Verringerung der Mindestdauer von Auslandsaufstudienaufenthalten auf 
einen Monat ist .für die Studierenden vorteilhaft, insbesondere bei kurzzeitigen 
wissenschaftlichen Forschungen und wird von der OS ausdrücklich begrüßt. 

Ad § 56d (3) Z I des Entwurfs: 
Die neue Regelung für Voraussetzungen zu Gewährung von Mobilitätsstipendien 
wird von der OS ausdrücklich begrüßt. 
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Tätigkeitsbericbt 2()13/ 1~ der Omhudsstelle für Studierende 

Stellungnahme der Ombudsstelle für Studierende zum Ministerialentwurf 

betreffend Bundesgesetz, mit dem das Hochschülerinnen- und 

Hochschülerschaftsgesetz 2014 erlassen und das Universitätsgesetz 2002, 

das Fachhochsch u I-Studien gesetz, das H ochsch ul-Qualitätssicheru ngsgesetz 

und das Bundesgesetz über die Universität für Weiterbildung Krems 

geändert werden sollen 

http : www.parlamcnt.gv.al PAKTVI IG XXV SNMb SNME 00819 fnamc 34gH71.pdf 

Wien , 30. April 2014 

Die Ombuds'stelle für Studierende (nacl?/olgend: OS) im Bundesministerium für 
Wissenschaji, Forschung und Wirtschaji (wlI"\\'.hochschulombIlJsmwlIl.at bzw. 
WII ' W. hochschulombuddrau. a!) gibt zu oberwähntem Ministerialentwurj' 
basierend auf den Erj'ahrungen aus den Kontakten mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Österreich ischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaji auf 
allen Ebenen (gem. § 31, A bs I HS-QSC 2011) sowie mit autonomen 
Studierendenvertreterinnen und -vertretern und daraus resultierender 
einschlägiger Darstellungen zum Thema im Tätigkeitsbericht der OS wie im 
Wissenschajisausschuss am 19. Februar dieses Jahres präsentiert Fistgerecht 
f olgende Stellungnahme ab: 

Ad § I (/) 4 und 5.' 
Die Wiederaujiwhme von Studierenden an Privatuniversitäten in die Errichtung 
und Organisation der Vertretung von Studierenden wird begrüßt. Bei Füheren 
In/ormationstagungen für Studierendenvertreterinnen und -vertreter seit 20 11 
sowie bei einer einschlägigen Jahrestagung für Privatuniversitäten an der New 
Design Vniversity in St. Pölten im September 2013 wurde die Wiederat(/nahme 
von Vertreterinnen und Vertretern in das HSC thematisiert sowie in den ersten 
Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für Studierende 2012/ 13 als Vorschlag 
aufgenommen. Dies erscheint auch als wesentlicher Schrill in Richtung 
Etablierung und Standardisierung einschlägiger Studierendenrechte für 
Studierende an Privatuniversitäten im PVC. 
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Tiiti!(kdtshericht 2013/ 1-4 der OllIhudsstelle für Studierende 

Die Aufnahme von Studierenden der Universität für Weiterbildung Krems wird 
ebenfalls begrüßt, da auch hier künftig eine bessere Verankerung der 
Studierendenrechte erwartet werden kann. 

Ad § 4(1) .· 
Die Ergänzung der Vertretung von Mitglieder-Interessen auf .. studienbezogene 
Interessen" wird begrüßt, da damit eine Fokussierung der Aktivitäten der 
verschiedenen Vertretungs- Ebenen erwartet werden kann. 

Ad § 4 (3) : 
Für die Gewährung e/l1er angemessenen Frist zur Begutachtung bei 
Gesetzesentwül!en, die Angelegenheiten von Studierenden betreffen, wären 
sowohl diese .. Angelegenheiten " als auch die angemessene Frist näher zu 
determinieren (und einzuhalten). 

Ad § 6(1): 
Bei der Zurverfügungstellung von Studierenden verzeichnissen durch Rektor 
oder Rektorin bzw. Erhalter wäre der Begriff .. ehestmöglich " zu präzisieren. 

Ad § II (I) 10: 
Die Aufnahme der Beratung von Studienwerberinnen und Studien werber in die 
Aufgaben der Bundesvertretung wird ausdrücklich begrüßt. 

Ad § 43: 
Die Wiedereinfohrung der Direktwahl wird begrüßt. Die Möglichkeit der 
Briefwahl wie auf Bundesebene vorgesehen entspricht vor allem den 
Bedürfnissen von Mobilitätsstudierenden, erscheint aber verfassungsrechtlich 
bedenklich, da die Möglichkeit besteht, dass zentrale Wahlgrundsätze wie das 
geheime,freie und persönliche Wahlrecht berührt werden könnten. 

Die Ausweitung des passiven Wahlrechts an Angehörige aus Drittstaaten stellt 
eine positive A'nderung dar. Es war nicht nachvollziehbar, warum diese 
berechtigt sein sollen, aktiv Repräsentanten wählen zu können, j edoch bislang 
nicht gewählt werden konnten. 

Dass nur ordentliche und außerordentliche Studierende mit Curricula von 
mindestens 30 ECTS-Punkten als Mitglieder der ÖH wahlberechtigt sein sollen, 
erscheint problematisch, da dies zur Folge hätte, dass Diplomstudierende oder 
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Täligkeilsherichl 2013/ 14 der Omhudsslelle für Studierende 

Doktoratsstudierende, deren Curricula keine bestimmte Anzahl an ECTS­
Punkten im Semester aufiveisen, nicht berücksichtigt werden könnten. 

Ad § 43 (2) und (6) in Verbindung mit § 6 (/) und § 47 (5). 
Da Wahlberechtigte nach einem Stichtag, der sieben Wochen vor dem ersten 
Wahltag liegt, zu beurteilen sind und Wahlen von Dienstag bis Donnerstag einer 
Woche in der Zeit von Mitte April bis Mitte Juni durchzufiihren sind, Rektor 
oder Rektorin bzw. Erhalter die Studierendenevidenzdaten zum Stichtag zu 
übermitteln haben, ergibt sich für die öffentlich-rechtlichen Universitäten 
aufgrund einer möglichen Fortsetzungsmeldung im Rahmen der Nachfi-ist (bis 
30. April) eine zwangsweise Diskrepanz von endgültigen Studierendenzahlen im 
konkreten Semester und der Zahlen der Wahlberechtigten, die wahrscheinlich 
insgesamt nicht sehr groß sein wird, aber den Betroffenen das Wahlrecht 
verwehrt. Eine Verschiebung des Fristenlaufs zugunsten dieser Betroffenen 
wäre zu überlegen. 

Ad § 63 (7) und (9) 
Die Verstärkung des Aufsichtsrecht wird durchaus positiv gesehen, da durch die 
Möglichkeit der Enthebung eines Organwalters der Hochschulvertretung auf 
Antrag der Kontrollkommission aus seiner Funktion, falls er seiner 
Informationspjlich t nicht nachkommt, etwaige Missstände rechtzeitig beseitigt 
werden können. Die A'nderung gemäß § 63 (9) wird ebenfalls unterstützt, da die 
Begründung der Verhältnismäßigkeit ausdrücklich normiert wird. 

Mitfi-eundlichen Grüßen 
Dr. Josef Leidenfi-ost, MA (Mediation) 

Leiters der Ombud.~stellefiir Studierende 
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Tiitigkeitshcricht 201311 .. der Omhudsstcllc fiir Studierende 

Stellungnahme zum Entwurf einer Änderung des Universitätsgesetzes 2002 

- UG (do. GZ BMWFW-52.250/ 0144-WFlIV/ 6/20/4) 

hnp :l/www.parlament.gv.at/ PAKTN HG/XXV/SNME/SNME Ol904/fname 370808.pdf 

Wien, 28. Oktober 2014 

Die Ombudsstelle fiir Studierende (nachfolgend: OS) im Bundesministerium fiir 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (www.hochschulombudsmann.at bzw. 
www. hochschulombud~frau. at) g ibt zu oberwähntem Entwurf basierend auf den 
Erkenntnissen aus drei einschlägigen öffentlich zugänglichen Veranstaltungen 
zum Thema " Plagiat ", am 13. Oktober 2014 an der Leopold-Franzens­
Universität lnnsbruck (s iehe http://wwlv.hochschulombudsmann.at/nachlese/ ). 
am 16. Oktober 2014 an der Universität for Musik und Darstellende Kunst Wien 
(s iehe 
http://www.uniko.ac.GI/wissenswertes/termine/uniko veranstaltungen/index. php 
?cal sel=2014-10 ) und am 20. Oktober an der Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck (http://www.oehweb.at/) sowie aus eigenen Erfahrungen aus den 
Kontakten mit Studierenden zu ihren Anliegen (gem. § 3 1, A bs I HS-QSG 2011) , 
mit ÖH-Vertreterinnen und - vertretern, mit autonomen 
Studierendenvertreterinnen und -ver/re/ern sowie mit Un iversitätsorganen 
fristgerecht f olgende Stellungnahme ab: 

Das Vorhaben die Vereinbarkeit von Studium und Beruf fiir alle 
Universitätsangehörigen mit BetreuungspJ7ichten for Kinder und 
pJ7egebedülftige Angehörige in § 2, J3 explizit zu verankern wird begrüßt. 
Aufgrund einschlägiger ho. bekanntgewordener Anliegen sind derartige 
BetreuungspJ7ichten for Studierende wiederholt als 
Studienzeitverzögerungsgründe aufgetreten und bedürfen in der Tat einer 
besseren Wahrnehmung in den einschlägigen Reglements der öffentlichen 
Universitäten. 

Die in § 14 h (8) vorgesehene Präzisierung mittels näherer Bestimmungen zur 
STEOP erscheint sinnvoll und ist ebenfalls zu begrüßen. 
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Tätil:keitsbericbt 2013114 der Ombudsstelle für Studierende 

Die in § 19 (2a) vorgesehenen (Straj)Bestimmungen bei Plagialen und anderem 
Vorläuschen von wissenschaftlichen Leistungen wird aus mehreren Gründen 
krilisch zu sehen: 

Von den in Salzungen f es/legbaren " Vorgangsweisen bei Plagialen " sollten 
auch Proseminar- und Seminararbeiten elfassbar sein, da allfälliges Plagiieren 
auch VOR Diplom- und Maslerarbeiten oder Disserlalionen aufirelen kann. 
Der " alljlillige Ausschluss vom Sludium " relalivierl diese Maßnahme. 

Der Ausschluss" von höchstens zwei Semestern" relalivierl diese Maß nahme. 

Das" wiederholte Plagiieren" relalivierl den Talbestand des Plagiierens und 
lässl Unklarheil über das Ausmaß der Wiederholungen (und deren " am!liche" 
Erlassung pro Universiläl respeklive im Verbund aller in einer beslimmlen 
Sludienrichlung in Frage kommenden anderen Universilälen). 

Zu § 51 (2) 31 isl anzumerken, dass der hier normierle Plagiatsbegrifl 
Unschärfen gegenüber der Betreuungsarbeit von studentischen Arbeiten 
durch Betreuende enlhält, da z. B. Theorien und HYPolhesen von Betreuenden 
der Ausgangspunkt für solche Arbeilen sein können. Vortäuschen 
wissenschaftlicher Leistungen durch " Ghostwriting" wird in § 51 (2) 32 zwar 
aulgegriffen, j edoch nicht näher definiert, welche ArIen von Hillestellungen 
dabei unzulässig sind. 

Generell ist daraul hinzuweisen, dass hinsichtlich guter wissenschaftlicher 
Praxis (und damil der Vermeidung von Plagiaten) Präventivmaßnahmen 
gegenüber Sanktionsmaßnahmen der Vorrang einzuräumen ist und aul die 
Besonderheiten des Einzellalles Rücksicht genommen werden muss. Über die 
bereils bestehenden Anli-Plagiats-Regelungen und deren (tw. eXlreme) 
Unterschiede geben mehrere parlamentarische Anf;'agen und deren 
Beanlwortungen aus der XX IV. Gesetzgebungsperiode Auskunfi. 

Um Ansprechpersonen bzw, Stellen vor Ort, die sich mit Plagiatsthemen 
befassen, flächendeckend zur Verfügung stellen zu können (es gibl dzt. bereils 
el/1/ge Kommissionen / Ombud5stellen zur Wahrung der guten 
wissenschaftlichen Praxis an öllentlichen Universitäten sowie an vier 
öffen/lichen Universitäten auch eigene Ombudss/ellen für Studierende), sollte im 
§ 14, Qualitätsmanagement zur Qua/i/ä/s- und Leistungssicherung, wie bereits 
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Tätil:keitshericht 2013114 der Omhudsstelle fiir Studierende 

beim URJ{G 2008 angedacht, die Möglichkeit zur Einrichtung (bzw. 
"Ofjizialisierung ") solcher Stellen gesetzlich el/assl werden (und auch als 
Thema in die nächsten Leistungsvereinbarungen aufgenommen werden). 

Um eine Einführung von Studierenden in gute wissenschaftliche Praxis zu 
gewährleisten sollte im § 66 (4) zusätzlich zu den dort angefohrten Themen, 
über die Studienanfängerinnen und -anfänger seitens der Universitäten zu 
informieren sind (i.e. über die wesentlichen Bestimmungen des 
Universitätsrechts und des Studienförderungsrechts, die studentische 
Mitbestimmung in den Organen der Universität, die Rechtsgrundlagen der 
Frauenförderung und den gesetzlichen Diskriminierungsschutz, das Curriculum, 
das Qualiflkationsprofll der Absolventinnen und der Absolventen, die 
Studieneingangsphase, das empfohlene Lehrangebot in den ersten beiden 
Semestern sowie insbesondere über die Zahl der Studierenden im Studium, die 
durchschnillliche Studiendauer, die Studienerfolgsstatistik und die 
Beschäftigungsstatistik) auch explizit das Informieren über das korrekte 
Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten zur Verhinderung von Plagiaten sowie 
die Maßnahmen bei Vergehen enthalten sein. 

Der in den "Maßnahmen" ausdrücklich hervorgehobene Rechtsschutz bei 
vorübergehendem Ausschluss vom Studium und die Möglichkeit von 
rechtsformlichen Verfahren sind aus ho. Sicht aufgrund des Fristenlaufes bei 
derartigen Verfahren kritisch zu sehen. Aufgrund möglicher 
Begleiterscheinungen wie (vorübergehendei) Wegfall der Studien- bzw. 
Familienbeihilfe, von (Auslands)Stipendien, des studentischen 
Versicherungsschutzes, der ÖH-Mitgliedschaft sowie der Gesamtstudiendauer 
bei Unterbrechung sollten andere Maßnahmen (Abmahnung, zeitlich begrenzter 
Ausschluss von Priifungsantrillen .. .) als der vorübergehende Ausschluss 
überlegt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. JosefLeidenfrost, MA (Mediation) 

Leiter der Ombudsstelle for Studierende 
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Täti~keitsbericbt 2013/14 der Ombudsstelle für Studierende 

3. ST A TlSTlKEN 

3.1. Studierendenzahlen 

Für den Beri chtsze itraum dieses Täti gkeitsberichtes, a lso das Studienjahr 

201 3/1 4, stehen fo lgende Studi erendenzahlen zur VerfUgung: 

3.1.1. " Studierende" 

Zum Sti chtag a lso dem 28. Februar 2014, waren an a llen öffentlichen 

Universitäten in Österre ich (gemäß §6, UG 2002) fü r das Wintersemester 

201 3/ 14 insgesamt 298.527 Studierende zum Studium zugelassen. Der 

Frauenante il der Studierenden machte dabei fas t 53 % aus, der Ante il 

männlicher Studierender 47%. 73% der Studierenden besaßen di e 

österre ichi sche Staa tsbürgerschaft. 27% kamen aus dem Ausland oder waren 

staatenlos. An weiblichen Studierenden über 55 Jahre (gemäß Kl ass ifiz ierung 

durch das Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

waren 2.289, an männli chen über 60 Jahre waren 1.474 Studierende registri ert . 

An Fachhochschulen waren im Studienjahr 201 3/1 4 zum Stichtag: 15. 

November 2013 insgesamt 43.593 Studierende zum Studium zuge lassen 

(Quelle: Stati stik Austri a), mit e inem Frauenante il von etwa 47 %. Fast 85 % der 

Studi erenden an Fachhochschul en waren Österreicherinnen bzw. Österre icher, 

der Rest auf Hundert internationale Studi erende oder Staatenl ose. 

An öffentlichen und privaten Pädagogischen Hochschulen sowie an priva ten 

Studiengängen betrieben im Berichtszeitraum (Sti chtag : 15. Dezember) 15.393 

Studierende e in Lehramtsstudium (Quell e: Stat istik Austria). Der Frauenante il 

überwog dabei mit 77,5 %. Österreic hi sche Studierende s ind mit e inem Antei l 

von 93 ,7 % vertreten. 
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Tätigkeitsbericbt 20\311-1 der Omhudsstelle für Studierende 

8.086 Studierende haben im Studienjahr 20 13/1 4 an Privatuniversitäten 

studiert . Auch hi er überwiegt der Frauenante il mit rund 62 %. Die meisten 

internationalen Studierenden sind an pri va ten Universitäten zu verzeichnen, der 

Anteil beträgt hier 39 %. 
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Abb. 11 : Studierende an österreichischen Hochscbulen 

Die Studierendendaten werden pro Sektor zu unterschiedlichen Terminen 

erfass t bzw. generi ert. Es gibt daher keine Daten zu einem ei nheitlichen 

Stichtag, aber alle hier abgefragten sind im Wintersemester 20 13/14 gelegen. 

Studierenden-"Neuzugänge" zu Beginn des Sommersemesters (dort wo 

systemisch mögli ch; nicht möglich z. B. bei j ahreszyklischen Studi en) sind in di e 

in diesem Tätigkeitsbericht verwendeten Statistiken nicht eingearbeitet. 
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Tätillkeitshericht 2013114 der Omhudsstelle für Studierende 

In diesem Tätigkeitbericht mit "Studierenden" gemeint sind alle Studierenden an 

den genannten Hochschul-Institutionen: männliche und weibliche, Iransgender, 

inländi sche, internat ionale, staaten lose, ordentliche, außerordentliche, 

beurlaubte, mit besonderen Bedürfnissen. 

Die Studierendenzahlen aller In sti tu tion en-Ka tegorien (mit 

Stichtagsabweichungen) zusammengefasst ergeben für das Studienjahr 

2013/14 in toto 365.599 Studierende. 

3.1.2. "Studieninteressentinnen und -interessenten" bzw. 

"Studienwerberinnen und Studienwerber" 

Für di esen Personenkreis, der in den Zuständi gkeitsbere ich der Ombudsstelle für 

Studi erende nillt , g ibt es keine e inheitliche Terminologie. 

"Studieninteressentinnen und Studieninteressenten" wie im § 3 1 Abs. I HS­

QSG erwähnt, "Studienwerberinnen und Studienwerber" gemäß § I I Abs . I 

FHStG 1993 sowie "Aufnahmewerber und Aufnahmewerberinnen" gemäß 

Erläuternder Bemerkungen zum HG 2005 , hi er zu §6 1 Abs. 2 HG 2005, sind 

auch hochschul stati sti sch nicht exakt erfassbar. Der jeweilige Status ist 

(zumindest bis dato) auch kein Erhebungskriterium bei der Erstbearbe itung 

eines hereinkommenden Anliegens durch die Ombudsstell e für Studierende. Es 

erfo lgt auch keine ausgewiesene Zuordnung in der stati sti schen Auswertung der 

Anliegen im Berichtszeitraum. 

In vorjährigem Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für Studi erende wurden 

• Studieninteressentinnen und Studieninteressenten als " Personen ab 

dem dokumentierbaren Erstkontakt derselben mit der Inst itution, an der 

s ie e in e Zul assung bzw. Aufnahme anstreben" definiert, 

• Studienwerberinnen und Studienwerber als "Personen ab Beginn des 

Zulassungsverfahrens, inklusive Einstu fu ngstests davor oder während 

desselben". 
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Tätil!keitshericht 2013114 der Omhudsstelle fiir Studierende 

Im Bereich der öffentlichen Universitäten gab es für die unter § 124b UG 

2002 fallenden Studien, sogenannte "zugangsgerege lte Erstabschlußstudien" 

(Humanmedizin , Zahnmedizin , 

Kommunikationswi ssenschaft), 

österreichweit folgende Zahl en: 

• 21 .568 Bewerbungen, 

Veterinärmedizin, Psychologie, Publi zistik und 

für das Studienjahr 201 3/1 4 In Summe 

• davon 13.877 Testteilnahmen, 

• für 4.495 gesetzlich oder per Verordnung normierte Studienplätze*, 

• davon 4.474 begonnene Studien 

*plus 65 fLi r die Bachelorstudien Pfe rdewissenschaften und Biomedizin und Biotechnologie; 
diese Studien sind nicht in den Bewerbungen, Testteil nahmen und begonnenen Studien 
enthalten. 

Für Fächer mit Zugangsregelungen nach § 14h UG 2002 wurde fü r das 

Studienjahr 201 3/ 14 an allen betroffenen Universitäten der § 14h­

Zugangsmechanimsus ak tiviert, d. h. Zugangsregelungen, Fri stenläufe und 

Detail s zu den Aufnahmeverfahren publik gemacht. Lediglich für die Studien 

der Phannaz ie überstiegen die Registrierungen di e Anzahl der Studienplätze, in 

Disziplinen mit Online-Sel(-Assessment-Elementen blieben die Anmeldungen zu 

Tests deutli ch unter den verfügbaren Studienplätzen. Insgesamt wurden für 

20 13/1 4 an sieben Universitäten Zulassungsverfahren zu 22 Studien 

durchgeführt . Nur an drei Uni versitäten wurden Aufnahmeprüfungen 

durchge führt. 

Im Bereich der Fachhochschulen gab es für den Beri chtszeitraum Studienj ahr 

20 13/14 abermals mehr Bewerberinnen und Bewerber als verfügbare 

Studienplätze: 53.72 1 Bewerbungen standen 17.883 aufgenommene Studi erende 

gegenüber. 
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Tätigkeitsbericbt 2()\3/ 14 der Ombudsstelle für Studierende 

Für die Pädagogischen Hochschulen und Privaten Pädagogischen 

Hochschulen sind keine Zahlen über Aufnahmewerberinnen und 
Aufnahmewerber und Relationen zu aufgenommenen Studierenden netz­
verftigbar. 

Auch im Bereich der Privatuniversitäten gibt es keine all gemein verftigba ren 
Stati stiken über Personen im Bewerbungsverfahren und vergleichsweise 
tatsächlich aufge nommene Studierende. 

3.1.3. "Ehemalige Studierende" 

Unter "ehemali gen Studierenden" sind zunächst 

• Studierende mit Erstabschluss (hier wohl meist Bachelor) zu 
verstehen, di e ihre Studien im selben Fach an derselben Institution oder 
auch den Studienstandort oder die Institutionenkategorie wec hselnd 
fortsetzen möchten. 

Darunter fa ll en aber auch 

• Studierende, die aufgrund von 

Angehörigen-Betreuungspflichten 

Kinder- oder Partner­

oder wegen (notwendiger 

oder 

oder 

freiwilliger) Berufstätigkeit ihre Studien nicht vollend en konnten 

oder unterbrechen mussten. 

Das Zutreffen mehrerer Kategori en fLir ein und di eselbe Person ist auch Faktum. 
Der Zeitraum der Unterbrechung kann auch mehrere Gesetzes- und Curri culum­
Änderungen umfasse n. 

Zu di esem Begri ff gibt es ebenfall s keine eigene Kategori sierung bei der 
Erfass ung von Anliegen, doch ist eine Zuteilung aufgrund der Sachverhalte 
mögli ch 
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Tätigkeitsbericht 2013/1" der Omhlldsstelle für Stlldierendl' 

3.2. Anliegen 

3.2. t. Erfassung der Anliegen 

Bei der Bearbeitung von Anl iegen von Studi erenden gemäß § 3 1 (2) HS-QSG in 

den unterschi edlichsten Themenbereichen bedingt das bre ite Aufga benspektrum 

eine profess ionelle Dokumentation der genere llen Themen und der individuellen 

Fä lle. Diese datenverarbei tend unterstützte Dokumentation di ent a ls Grundlage 

fü r di e Bearbe itung der Anli egen und das Berichtswesen. 

Die Ombudsste lle für Studierende ist dabei bemüht, a lle Zielgruppen 

(Studieninteressentinnen und -interessenten, Studierende und ehemalige 

Studierende sowie di e Organe und Angehörigen der Hochschulinstituti onen, 

Interessensvertretungen, genere ll an Hochschulbildungsthemen Interess ierte) 

e inzubinden. Daraus resultieren zahlreiche Anforderungen in technischer und 

funktionaler S icht, darunter die Generierung von Standard-E-Mail-Nachrichten, 

e ine Beschlagwortung und damit di e Kategoris ierung von Anli egen sowie die 

Verfolgbarkeit von deren Bearbeitungsstatus und ihre stati stische Häufung. 

Die Ombudsste lle verwendet eine gezielt auf diese spezie llen Bedürfni sse 

ausgerichtete C RM-Software (Customer-Relation-Managemenz-SoJtware). Sie 

wird ständig gemäß den neu auftretenden Anfo rderungen diesen angepasst. Die 

Barrierefreiheit des Systems ermöglicht die bedarfsgerechte und den 

indi viduellen Bedürfni ssen entsprechende Systemnutzung. 

Die aus der CRM-Datenbank erhobenen nachfo lgenden Statistiken sollen e inen 

Überblick über die im Studi enj ahr 20 13/ 14 behandelten Anliegen, di e Anzahl 

der Anliegen und die Themenschwerpunkte geben. 

3.2.2. Anzahl der Anliegen 

Im Berichtszeitraum über das Studi enjahr 201 3/2014 hat die Ombudsstell e für 

Studierende insgesamt 606 Anliegen aus den verschiedenen Zielgruppen 
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Tätigkeitshericht 2013/14 der Omhudsstelle für Studierende 

bearbeitet. Vergli chen mit dem vorhergehenden Studienjahr ist das eine 

Zunahme von 20 % (was all erdings nicht al s eine allfallige insgesamt 

stattge fund en habende "System- Verschlechterung" interpretiert werden kann 

oder so ll ). 

In den nachfolgenden Statistiken nicht gesondert enthalten sind mündliche Erst­
Beratungen über die kostenlose Telefon-Hotline, da es sich um reine 

Informati ons(an)fragen handelte, die in wenigen Minuten und ohne weitere 
Bearbeitungsschritte (Zustimmungserkl ärung, Rückkontakt zu den 

Institutionen ... ) erledigt werden konnten. 
90 
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Abb. 12: Verteilung Geschäftsfälle Studienjahr 2014 

3.2.3. Einbringerinnen und Einbringer 

Betrachtet man di e Anliegen in Bezug auf die Differenzierung nach Geschlecht, 

so haben sich im Erhebungszeitraum 53 % Frauen und 47 % Männer an die 
Ombudsstelle für Studierende gewandt. Im Vorjahr waren es 49% Frauen und 

51 % Männer. 

49 

III-135 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 49 von 100

www.parlament.gv.at



Tätigkdtshericht 2013/14 dl'r Omhudsstelle für Studierende 

Abb. 13: Einbringerinnen und Einbringer 

3.3. Erledigungsstatus der Anliegen 

77 % der Anliegen wurden von der Ombudsste lle für Studierende Im 

Berichtszeitraum direkt erledi gt, im Studienjahr 201 2/13 waren es 71 % 

gewesen. 

17 % der Anli egen wurden während der Bearbeitung hinfä ll ig, da sich die 

Sachverhalte mittels eines informellen oder aber auch formellen Abschlusses 

aufklären bzw. die Anli egen lösen li eßen. 

In vier Prozent der Anli egen handelte es sich um Bereiche, für di e di e 

Ombudsste lle für Studi erende nicht zuständig war. Einbringerinnen und 

Einbringer wurden an andere Institutionen oder Organisationen weiterverwiesen, 

da die Anli egen ni cht in di e festgelegten Aufgabenbereiche der Ombudsstell e 

fü r Studierende fi elen oder an der j ewei li gen Hochschulinstituti on oder 

andernorts im Rahmen formaljuri sti scher Verfahren behandelt wurden. Es 

fa nden zumindest Beratungen zu Verfahrensfragen (Zuständigkeiten, 

In stanzenwege, Fri stenlauf etc.) statt. 
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Tätigkeitsbericbt 2013/ 14 der Ombudsstelle für Studierende 

Im Vorjahr fiel en 16 % der Anliegen nicht In den Zuständigkeitsbereich der 
Ombudsstelle für Studierende. 

Bei einem Prozent der Anliegen haben die Einbringerinnen und Einbringer keine 
Zustimmungserklärungen zur weiteren Bearbeitung gegeben (i. e. Rückkontakt 
mit der Hochschulinstitution oder sonstigen Institutionen unter Angabe von 
Namen und Sachverhalten aus der Sicht der Einbringerin oder des Einbringers). 
Dies ist bei bestimmten, nur namens- und situationsbezogenen zu lösenden 
Fä ll en aber Voraussetzung, wenn die Ombudsstelle für Studierende an di e 
betreffende Hochschulinstitution herantreten und um eine Stellungnahme bzw. 
Sachverhaltsdarstellung ersuchen soll . 

Im Vorjahr waren es zwe i Prozent der ursprüngli ch vorgebrachten Anliegen, zu 
denen di e Ombudsstelle für Studierende keine Zustimmungserklärungen 
erhalten hatte. 

Zum Stichtag der Erhebung der stati sti schen Daten für di esen Tätigkeitsbericht 
(30. September 2013) war ein Prozent der einge langten An li egen in 
Bearbeitung. 

Abb. 14: Erledigungsstatus der Anliegen 
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Täti!:keitsbericbt 2013/1-4 der Omhudsstelle für Studierende 

3.3.1. Anliegen nach Hochschultypen 

Wie bereits die Stati stiken über die Studierendenzahlen an österreichi schen 
Hochschulinstitutionen ze igten, sind die meisten Studierenden an öffentlichen 
Uni versitäten zuge lassen. Daher wird auch, nicht zuletzt auch aufgrund des 
Konsultationsprozesses im Intensiv-Seminar mit Interessensvertretungen und 
Hochschulinstitutionen im Jänner 20 14 zum Tätigkeitsbericht 20 12/13, in 
vorliegendem Bericht bei der Auflistung der Anli egen nach Hochschultypen 
differenziert. 

85 % der Einbringerinnen und Einbringer kamen von öffentlichen Uni versi täten 
(im Vorjahr 87 %). An zweiter Stelle mit neun Prozent befinden sich Anli egen 
betreffend Fachhochschulen (im Vorj ahr zehn Prozent). Ein Zuwachs ist bei 
durch die Ombudsstelle für Studierende direkt bearbeiteten Anliegen bei 
Pädagogischen Hochschulen zu verzeichnen, von einem Prozent im Vorjahr auf 

vier Prozent im Studienjahr 20 13/14. Auch die Zahl der Anliegen von 
Privatuni versitäten ist gestiegen, von einem Prozent auf zwei Prozent. 

85% 

9% 
4% 2% 

Universitäten Fachhochschulen Pad. Hochschulen priv. Univ. 

Abb. 15: Differenzierung nach Hochschultypen 
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Tätigkeitshericht 2013/14 der Omhudsstelle für Studierende 

3.3.2. Themenschwerpunkte insgesamt 

Die nachfolgende Grafik ze igt die zehn im Berichtsze itraum insgesamt am 

häufigs ten behandelten Anliegen von Studieninteressentinnen und 

interessenten, Studierenden und ehemali gen Studi erenden, di e aus dem 

gesamten te rtiären Sektor an di e Ombudsste ll e für Studierende herangetragen 

wurden. 
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Abb. 16: Top 10 Themen insgesamt 
Die Reihung im Studienj ahr 201 311 4 beginnt mit dem Thema Zulassung zum 

Studium, gefol gt von Curricula-Umstellungen, danach fin anzielle Aspekte des 

Studierens (Studienbeiträge und/oder Studienbeihilfen). Das Thema 

Administratives be findet sich an fünfter, Probleme bei der Betreuung 

wissenschaftlicher Arbeiten an sechster Stell e. Anli egen Studierender mit 

Problemen bei der Anerkennung von Studienleistungen stehen auf Pl atz 7, 

Anliegen zur Leistungsbeurteilung sind auf Platz 8, Pl atz 9 wird von der 

Kategorie " Sonstiges" e lllgenommen, an zehnter Stell e stehen 

"Fördermöglichkeiten" . 
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Ombudsstellen 
und ähnliche Einrichtungen 
an österreich ischen Universitäten 
und Hochschu len 

Stand: 30. November 2014 

INNSBRUCK 
Leopold- F ranzens-UnlverSltcU Innsbruck 
• Ombudsbeauftrage an der FakultJt für 

Bildungswissenschaften 

Medizinische UniverSität Innsbruck 
• Kommission zur Wahrung der guten 

wissenschaftlichen PraxIs 

Allgemeine Informationen: 
www.bmwfw.gv .at 
www.bmbf.gv.at 
www.hochschulombudsmann.at 
www.hochschulombudsfrau.at 

• UnlverSitiHen, MediZinische UniverSi täten, UniverSitäten der Künste: 
www.bmwfw.gv .at 

+ Privat universi täten 
www.privatuniversitaeten .at 

... Fachhochschulen: 
www.fhk.ac .at 

• Pädagogische Hochschulen: 
www.paedagogi schehochschulen .at 

SALZBURG 
Pans-lOdron UniverSi tät Salzburg 
• KommiSSion zur Sicherung guter 

wissenschaftlicher PraxIS 

KLAGENI 
Alpen-Adria 
• Ombuds~ 
• Ombuds! 

guten wi 
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UNZ 
Johannes Kepler UnlverSllcH l,nz 
• Ombudsstelle fO, gute wissenschaftliche PraxIs 

Anion Bruckner PrivaluniverSI13t 
• Ombudsstelle für Studierende 

. , 

Klagenlurl 

fOr Studierende I 
zur Sicherung der 

Insch," l/lCh'., PraxIs 

• .. 

GRAZ 
MedlllOlsche Un,versmH Gral 
• Ombuds5te /le für wissenschaftliche Oualltatss/cherung 
• Ombudsperson Doktora tss tud/Um 

Technische UnlverSllcH Gral 
• Ombudsstelle für Studierende 
• Ombudsstelle für SClentlf,c rraud 

Karl -Franzens UmverSltat Graz 
• Büro des Studiendirektors 

UnIverSität für MUSik und darstellende Kunst Graz 

WIEN 
UniverS,UlI Wien 
• Ombudsstelfe für internationale 

Programm-Studierende 
• Ombuds5telle zur SIcherung guter 

wissenschaftlicher PraxIs 
• Beschwerdemanagement bel der 

DLE StudienserVIce und Lehrwesen 

WlrtschaftsuOIversHäl W,en 
• Ombudsstelle fur Studierende 

Medizinische UnIverSität Wien 
• Behtndertenreferat 
• PlagiatsOberprüfung 
• VlZerektOfin für Lehre. Gender & Dlverslfy 

Technische UnlverSlli:U Wien 
• Plagiatsprüfung an den FakulttJten 

UnlverSllc\! fur Bodenkulfur WIen 
• Ombudsstelfe zur Sicherung guter 

wissenschaftlicher PraxIs 

Velenn3rmediZlOlsche UnlverSIUU Wien 
• Ombudsslelle für die Etnhaltung der 

guten wissenschaftlichen PraxIs 

FH WIen-Studiengänge der WKW 
• Ombudsstelle für Studierende 

FH des bl, Wien 
• Ombudsstelfe zur Sicherung guter 

wissenschaftlicher PraxIs 

Bundesmlnlstenum für Wissenschaft. 
Forschung und Wirtschaft 
• OmbudssteJ/e für Studierende 

• Vertrauensperson zur Sicherung guter wissenschaftliche, PraxIs 
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Tätigkcitsbericbt 2013/ 14 der Omhudsstelle fiir Studierende 

Bemerkenswert ist, dass sich mit dieser Reihung im Vergleich zum Vorjahr 

offensichtli ch die Anliegen-Schwerpunkte im Studien-, Lehr-, Prüfungs-, 

Service- und Verwaltungsbetrieb geändert haben. So waren im Studienjahr 

201 2/ 13 di e Themen Leistungsbeurteilung an ers ter, Studienbeitrag an zwe iter, 

Sonstiges an dritter Ste lle (diese Kategorie konnte aufgrund eIner 

Neuaufs te llung der Themenschwerpunkte und einer besseren Zuordnung der 

Themen im Erfass ungssystem verringert werden). Zulassung zum Studium war 

an vierter Ste lle, Studi enbeihil fe an fün fter Stell e, Zulassungsregelungen an 

sechster, Probleme bei der Betreuung an siebenter, schlechte 

Studienbedingungen an achter (in diesem Studi enj ahr auf Pl atz Zwölf), 

Durchl äss igkeit an neunter (heuer auf 19. Pl atz), und Behinderung an zehnter 

Ste lle (heuer Platz J 5). 

3.3.3. Themenschwerpunkte nach Hochschultypen 

Die an di e Ombudsstelle für Studierende herangetragenen Anliegen varII eren 

von Hochschultyp zu Hochschultyp , sodass sich die Reihungen der Themen­

Schwerpunkte an Uni vers itäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen 

und Privatuniversitäten unterscheiden. In den folgenden Statistiken wird 

dargelegt, welche Themen an we lchen Hochschul typen auftreten. Konkrete 

Beispiele von Anliegen zu diesen Themenschwerpunkten sind im Kapitel 5, 

Beschre ibungen von anonymisierten Echtfa llen, zu finden. 

Top-5-Themen im Bereich der öffentlichen Universitäten 

Nachfo lgend werden die fünf häufigsten Themenbereiche an öffentlichen 

Universitäten (gemäß Aunistung im § 6 UG 2002) abgehandelt. Es erfo lgt 

dabei ke ine Unterscheidung nach sogenannten "wissenschaftli chen" 

Universitäten, Medi zini schen Universitäten und Kunstuniversitäten. 

Thema Nummer 1: Zulassung zum Studium 

Um an e iner öffentlichen Universität ein Studium beginnen zu können, müssen 

di e Studienwerberinnen und Studienwerber eine Zulassung fur das angestrebte 
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Tätigkeitshericht 2013/14 der Omhudsstelle für Studierende 

Studium erl angen. Für elIle so lche reichen überwiegend di e Erfü llung der 
erforderlichen M indest-Voraussetzungen mittels entsprechender Unterl agen wie 
z. B. der Nachweis der all gemeinen, der besonderen Uni versitätsreife sowie der 
Nachweis ausreichender Deutsch-Kenntni sse (ausgenommen Studien, die zur 
Gänze in einer Fremdsprache angeboten werden). Für einige Studienrichtungen 
(gemäß §§ 14h und 124b UG 2002) sind darüber hinaus bestimmte Zul assungs­
bzw. Aufnahmeverfa hren zu durchl aufen. An Kunstuni versitäten besteht 
generell di e Verpflichtung zu Aufnahmeprüfungen über die künstl eri sche 
Eignung. 

Die all gemeinen Zulassungsfri sten sind an öffentli chen Uni versitäten gesetzli ch 
geregelt (§ 6 1 UG 2002) und erstrecken sich mittl erweil e für das 
Wintersemester von Mitte Juni bi s Anfa ng September (gemäß § 6 1 Abs. 2 mit 
einer Nachfri st bi s 30. November) und für das Sommersemester von Anfang 
Jänner bis An fa ng Februar (gemäß § 61 Abs. 2 mit einer Nachfri st bi s 30. 
April ). 

Sowohl di e vorgelagerten Verfa hren al s auch di e Tatsache, dass 
Studienwerberinnen und Studienwerber bi s Ende November bzw. Ende April , 

also bis zu zwei Monate nach dem offi ziell en Semesterbeginn, zuge lassen 
werden können, verursachen im Verwa ltungs-Alltag in Verbindung mit dem 
Studien- und Lehrwesen verschiedenste Herausforderungen. Das ist z. B. die 
Nicht-Teilnahmemöglichkeit an Zulassungsverfahren wegen (elektroni sch) 
versäumter Anmeldefri sten zu diesen Verfahren, fehlender Vorerfass ung oder 
nicht oder ni cht rechtzeitig bezahlter Teilnahmegebühren fa lls im Zutreffensfall 
vorgeschri eben. Die lange mögliche Erstanmeldung oder Fortsetzungsmeldung 
machen es zudem bisweilen unmöglich, zeitgerecht bzw. überhaupt in 
Kl eingruppen-Lehrveranstaltungen aufgenommen zu werden, da zwischen 
Zulassung zum Studium und der Aufnahme in so lche Lehrveranstaltungen ein 
Kausa lzusammenhang besteht, der den Betro ffenen mitunter nicht genügend 
bewusst ist. 
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Täti:,:keitshericht 201311,. der Omhudsstellc für Studiucndc 

Die Bearbeitung so lcher Anliegen umfass t vor all em di e Fakten-Erhebung der 

konkreten Situation Betroffener oder gegebenenfalls di e Überprüfung 

systemischer Mänge l, fa ll s so lche vorliegen bzw. vorzuliegen scheinen. 

Thema Nummer 2: Curricula-Umstellungen 

Im Zuge des sogenannten " Bologna- Prozesses", also der Harmonisierung des 

europäischen Hochschulsystems und der damit verbundenen Einftihrung des 

Bachelor-M aster-Doctorate (BaMaDo)-Systems, sind bereits der Großteil der 

ehemali gen Diplomstudien auf neue Bachelor- und Masterstudien umgestellt 

worden. Änderungen können mittl erweil e nur mehr einmal im Jahr in Kraft 

treten (gemäß § 54 Abs 5 UG 2002 am I . Oktober eines j eweiligen Jahres) . Seit 

dem Beginn der Umstellungen eingefuhrte neue Curricula können bereits wieder 

(wiederholt) geändert worden sein, was sich zusätzlich studienzeitverlängernd 

auswirken kann. 

Hi er gilt es bei der Bearbeitung der Anliegen, ebenfalls vornehmlich die 

Tatsachenüberprüfung (welches Curriculum und welche Änderungen gelten, 

wann sind sie w ie entsprechend veröffentlicht worden) durchzufti hren und fa lls 

möglich einer indi viduell en Lösung zuzuflihren bzw. fa ll s vorhanden das 

Aufze igen von Alternati ven. 

Thema Nummer 3: Studienbeiträge 

Mi t Wintersemester 200 I /02 eingefiih rte Studi enbeiträge an öffentlichen 

Univers itäten sind seit der UG-Novelle 2008 neu geregelt (in § 9 1 UG 2002). 

Sie sind bei einer Überschreitung der gesetzlich vorgesehenen Regelstudien­

und Toleranzzeit generell zu entrichten. Für ein Bachelorstudium ist in der 

Regel eine Mindeststudienzeit von sechs Semestern plus zwei Toleranzsemester 

angesetzt, fu r ein Masterstudium sind es vier Semester plus zwe i 

Toleranzsemester und fti r ein Doktoratsstudium (neu) sechs Semester plus zwe i 

Toleranzsemester. Eine nicht fri stgerechte Entrichtung kann das automatische 

(d.h. amtswegige) Erlöschen einer Zul assung zum Studium bzw. von Studien 

zur Folge haben, über die man als Betroffene bzw. Betroffener ni cht 

automatisch amtswegig info rmiert wird. 
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Zu di esem Thema am häufi gsten eingelangte Sachverhalte betrafen daher u.a. 
di e Gründe und di e Höhe der Vorschreibung des Studienbeitrags, die 
Berechnungsbas is des vorgeschriebenen Betrages bzw. der Studiendauer, 
Doppe I vorschre i bu n gen, Be frei u n gstat bestände, R ückersta ttun gs mögl i chkei ten, 
di e amtswegige Abmeldung, zeitgerechte Vorlage der erforderlichen Unterl agen 
bei Berufs tätigke it fLir eine all fall ige Befreiung, etc. 

Thema Nummer 4: Administratives 
Unter di e Kategorie Administratives fa llen Ange legenheiten betreffend di e 
Ausstellung von Zeugni ssen, Nostrifizierung, Bescheiden und Urkunden, die 
Lehr- und Studien-Organi sation, di e Abhaltung der Lehrveranstaltungen, 
Prüfungsmodalitäten, amtswegige Änderung von Matrikelnummern, sowie 
Anmeldeverfa hren zu Lehrveranstal tungen. Hier stehen ebenfa ll s di e 
Tatsachenüberprüfung sowie die individuelle Vermittlung im Vordergrund, fa lls 
di es ausdrückli ch gewünscht wird . 

Thema Nummer 5: Probleme bei der Betreuung 
Studierende erstell en mit fortschreitendem, erfolgreichem Studienverlauf ihre 
Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten sowie Dissertationen im Idea lfall im 

Rahmen eines engen Betreuungsverhältnisses durch die Betreuerin oder 
den Betreuer aus den jewe iligen Fachgebieten. Im Alltag können dabei aber 
mannigfache Probleme auftre ten, wie z.B. Kapazitätsprobleme (eine Betreuerin 
oder ein Betreuer betreut zu viele Snldierende), daher zu se ltener Kontakt 
miteinander und kein signifikanter oder gar kein Fortschritt bei der Erstellung 
der Arbeiten; unklare, divergierende oder zu späte Korrekturwünsche bzw. -
vorschl äge seitens der Betreuenden; Di vergenzen über Hauptthesen, Literatur, 
wissenschaftliche Methoden während der Bearbeitung, di e mitunter auch zu 
starken (personenbezogenen) Spannungen und Problemen zwischen betreuenden 
und betreuten Personen fUhren können. Diese manifestieren sich dann oftmals 
auch auf persönli cher Ebene und werden auch dort ausgetragen. Dies kann nicht 
nur zu eklatanten Verzögerungen bei der erfolgreichen DurchfU hrung und 
Ferti gstellung einer (prä)wissenschaftlichen Arbeit, sondern im Extremfall sogar 
zu dessen (endgültiger) Verhinderung führen. 
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Auch hier überprüft die Ombudsstelle für Studi erende die Einhaltung der 

bestehenden Regulationen vor Ort und unterstützt die zu Betreuenden bei der 

Argumentation fü r bessere Betreuungsarbeit. Im Bereich der Doktoratsstudien 

und PhD-Studi en gibt es bereits sogenannte " Dissertations-Vereinbarungen" 

(z. B. an der Leopold-Franzens-U ni versität Innsbruck hnp://www.uibk.ac .at/­

srudium/doktorate/dissertationsvereinbarung.hrml ) . Bei den Empfehlungen an die 

zuständi gen Organe zur Lösung von Anliegen zu Betreuender wird seitens der 

Ombudsstelle fü r Studi erende wiederholt auf di e "Empfe hlung der 

[Europäischen] Kommiss ion vom 11 . März 2005 über die Europäische Charta 

fi.i r Forscher und e inen Verhaltens kodex fü r die Einstellung von Forschern" 

hingewiesen, zu deren Einhaltung sich 17 der 22 öffentlichen Uni versitäten 

Österreichs bekennen (s iehe die vo ll ständige L iste "Declarations 0/ 
Endorsement 0/ Charter & Code" 2005-20 10 und die im Faks imil e abgebildeten 

entweder von den Rektoren und einer Rektorin -damals gab es nur eine 

Rektorin !- und Vizerektorinnen und Vizerektoren unterschr iebenen Briefe an die 

Europäische Kommiss ion unter htrp: //ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights­

/charterAndCodel . Die besagte Empfehlung ist auch em Element der 

Leistungsvereinbarungen des Bundesmini steriums für Wissenschaft, Forschung 

und Verkehr mit den öffentlichen Universitäten. 

32% 

Abb. 17: Top 5 Themen an öffentlichen Universitäten 
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Top-5- Themen im Bereich der Fachhochschulen 

Fachhochschulen werden mittl erweile durch die Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria akkreditiert (davor vom Fachhochschulrat) und 
haben im Fachhochschul -Studiengesetz (FHStG) 1993 einige Nonnen fLir den 
Studien-, Lehr- und Verwaltungsbetrieb festgelegt. 

Studieninteressentinnen und -interessen ten bzw. Studienwerberinnen und -
werber im Bereich der Fachhochschu len (gemäß § lI Abs.1 FHStG 1993) haben 
tei Iweise relati v lange Vorlau fr isten und evt. auch mehrstufige 
Aufnahmeverfahren zu durchlaufen, die zudem sehr kompetiti v se in können 
(Beispie le sind Sozia le Arbeit und Gesundheitsberufe). Nach dem erfo lgreichen 
Abschluss eines so lchen Verfahrens werden se itens der Fachhochschu len mit 
den Studierenden Ausbildungsverträge abgeschlossen, die auch Bestimmungen 
über den Aussch luss aus dem Studium bei NichterfLillun g von vertragli ch 
fe stge legten Rechten und Pflichten oder Verstöße dagegen umfassen. Kontakte 
zwischen Lehrenden und Studierenden sind im Fachhochschul-Sektor aufgrund 
der überschaubaren Gruppengrößen intensiv, die Betreuungsverhältni sse 
normalerweise (sehr) gut. 

Auf Platz Eins der Anliegen aus dem Fachhochschulbereich steht gemäß unten 
abgebildeter Statistik das Thema Ausschluss vom Studium. Dies hatte in 

cOl7crelo des Öfteren mit dem Thema Leistungsbeurteilung zu tun , wobei sich 
Studierende an di e Ombudsstell e für Studierende wandten , da sie entweder 
zei tlich terminisierte Abschlussarbeiten (z.B . aus beruflichen Gründen) ni cht 
fri stgerecht abgeben konnten oder solche Arbeiten wiederholt negati v beurteilt 
wurden . Das Thema Leistungsbeurteilung befindet sich an nächster Stelle, 
wobei di e An li egen hier z. B. für Studierende nicht gerechtfertigt erscheinende 
negative Beurteilungen von Prüfungen und Arbeiten sowie Plagiatsvorwürfe 
umfassten. Administratives (z.B. Angelegenheiten betreffend die Ausstellung 
von Zeugnissen, di e Einhebung von Kosten für Aufnahmetests) und Sonstiges 
(z.B. An liegen in Hinblick auf Visum und Aufenthaltstitel) sind die am nächsten 
Platz fol genden Kategorien. Studienbeihilfe ist di e Nummer 5. 
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Hauptansprechpersonen 

Studi engangs leitungen, 

sind 

all enfalls 

Im 

auch 

Fachhochschul-Bereich 

die Kollegiumsleitungen 

di e 

oder 

Koll egiumsmitglieder sowie die Studi erendenvertretungen. Es wird se itens der 

Ombudsste lle fur Studierende versucht, individuelle Lösungen innerhalb der 

bestehenden Reglements zu finden. 

An einer österreichi schen Fachhochschule, der FHWien der WKW, gibt es 

bereits seit 2007 eine eigene Ombudsste lle, mit der auch anlassbezogen 

zusammengearbeitet wird . Weitere Fachhochschul en überl egen die Einrichtung 

so lcher Ste llen, z. B. di e Fachhochschule des bfi die Einrichtung einer 

Ombudsstell e für gute wi ssenschaftliche Prax is. 

33% 

Abb. 18: Top 5 Themen an Fachhochschu len 
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Tätigkeitsbericbt Z013/14 der Ombudsstelle für Studierende 

Top-5-Themen an Pädagogischen Hochschulen 

Wie bei den Fachhochschulen ist auch an den Pädagogischen Hochschulen der 
"Ausschluss vom dem Studium" das Top-Thema. Hier geht es um Anliegen zu 
den für die Studierenden an Pädagogischen Hochschulen normierten 
Tatbestände wie di e vorzeitigen Beendigung des Studiums aus eigenen 
Versäumni ssen (gerege lt in § 59, Abs.2, Ziff. 3-7 Hochschulgesetz( HG) 2005 
geregelt, z.8 . zwe i aufeinanderfolgende Semester zu keiner Prüfung antreten, 
Prüfun gen bei der letzten zulässigen Wiederholung nicht erfo lgreich ablegen, 
doppelte M indeststudiendauer überschreiten etc.) . Es folgen di e Themen 

"Studienbeihilfe", "Zulassungsverfahren", "Leistungsbeurteilung" und 
"Probleme bei der Betreuung". 

30% 

Abb. 19: Top 5 Themen an Pädagogischen Hochschulen 
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Top-5-Themen an Privatllniversitäten 

Für "Studierende" an Privatuniversitäten gibt es keine gesetzliche Definition. Im 

Privatuniversitätengesetz (PUG) 20 II wird in § 3 Abs. 5 fes tgestellt: " Die 

Rechtsverhältnisse zwischen den Studierenden und der Privatuniversität sind 

privatrechtlicher Natur". In § 6 Abs. 1 Z2 PUG 20 11 ist vermerkt, dass die 

Privatuniversitäten der AQ Austria Infonnationen über die Entwicklung der 

Anzahl der Studierenden sowie Absolventinnen und Absolventen zu liefern 

haben. 

Nummer I bei den Anli egen dieser Studierenden ist " Leistungsbeurteilung", 

gefolgt von "Fördermöglichkeiten" und "Studiengebühren" . (Anm.: Die 

finanzielle Beteiligung von Studierenden an Privatuniversitäten ist gesetzlich 

nicht geregelt. In netzzugänglichen Infonnationen verwenden sieben 

Privatuniversitäten explizit den Begriff "Studi engebühren" , zwei den Begriff 

"Studienbeiträge", zwei den Begriff "Tuition fees"). Finanzielle Aspekte und 

Färdennäglichkeiten sind aufgrund der Gebühren an Privatuniversitäten von 

erheblicher Bedeutung. Weitere Themen: "Zulassung zum Studium" und 

"Probleme bei der Betreuung" . 
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Tätigkeitsbericbt 2013/14 der Ombudsstellc für Studierende 

34% 

Abb. 20: Top 5 Themen an Privatuniversitäten 
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4. BESCHREIBUNG VON ANONYMISIERTEN ANLIEGEN 

Gemäß § 3 1 Abs. 3 HS-QSG 2011 hat die Ombudsste lle für Studierende 

Anl iegen von Studieninteressentinnen und -interessenten, Stud ierenden sowi e 

von ehemali gen Studi erenden zu behandeln . Sie ist zudem gemäß § 3 1 Abs. 4 

HS-QSG 2011 berechtigt, Informationen zu, in den von diesen Personen 

vorgebrachten, Ange legenheiten von den jeweiligen Organen und Angehöri gen 

der hochschulischen Bildungseinrichtungen oder all enfalls anderer Institutionen 

einzuholen. Diese s ind wiederum verpflichtet, der Ombudsstelle Auskünfte in 

den von ihr bezeichneten Angelegenheiten zu erte il en. Gemäß § 3 1 Abs. 6 HS­

QSG 2011 ist die Ombudsste lle für Studierende zur Verschwiegenheit über all e 

ausschließlich aus ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet. 

Im nachfolgenden Kapitel werden anonymisIerte Anli egen aus dem 

Berichtszeitraum des Tätigkeitsberichtes 201 3/1 4 dargestellt. Dabei werden die 

Sachverhaltsdarstellungen und erzielte Ergebnisse der Behandlung der Anliegen 

beschrieben und, soweit vorhanden, die jeweiligen kontextuellen Gesetzes- oder 

Verordnungstexte bzw. andere Regelungen angeführt. 

Aufgrund der Klausurberatungen mit Interessensvertretungen und 

Hochschulinstitutionen nach Erscheinen des Tätigkeitsberichtes 201 2/13 Ende 

Jänner 2014 wird zur Auswahl der anonymisierten Echtfälle festgestellt, dass 

dabei verschiedene Kriteri en eine Ro lle spi elten, unter anderem die Häufigkeit 

des Auftretens von (ähnli chen) Anli egen und somit eine Zuordnung zur Top­

Themen-Li ste, der interessante Verl auf der Behandlung der Anliegen bzw. 

Ergebniserzielung sowie Darstellungsmöglichkeiten der Interventionsformen 

durch die Ombudsstelle für Studi erende und deren Grenzen. 

Die Beispi ele der Anliegen sind in drei Gruppen eingeteilt: 

• Anliegen von Studi enwerberinnen und Studienwerbem, 

• Anli egen von Studierenden und 

• Anliegen von ehemaligen Studierenden. 
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Tätigkeitshericht 20\3/14 der Omhudsstelle für Studierende 
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4.1. Anliegen \'on Studienwerberinnen und Studienwerbern 

4.1.1. Zulassung zum Studium 

• Zulassung in der Nachfrist zu einem Studium mit Studieneingangs­
und Orientierungsphase (StEOP) 
I§ 61 Abs. 2 VG 2002 idgFI 

Sachverhalt 

Eine Studienwerberin hatte in der Nachfri st eine Zulassung zu einem Studium 
erwirkt. Das gewählte Studium beginnt mit einer Studieneingangs- und 
Orientierungsphase (StEO P), Die Absolvierung der vorgeschriebenen 
Lehrveranstaltungen der StEOP gilt als Voraussetzung, um weitere 
Lehrveranstaltungen des Studiums besuchen zu können, Lehrveranstaltungen 
der StEOP dauern oft nur einige Wochen und nicht das ganze Semester. Die 
Studierende wandte sich an di e Ombudsstelle flir Studierende und informierte 
sie über den Sachverhalt in ihrer konkreten Situation, Da sie erst in der Nachfrist 

ihr Studium aufnahm, konnte sie ni cht mehr an den Lehrveranstaltungen der 
StEOP des aktuellen Semesters teilnehmen, da diese bereits begonnen bzw, kurz 
vor dem Abschluss standen , 
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Maßnahmen seitens der Ombudsstellefiir Studierende 

Die Ombudsste lle beriet die Studierende über die bestehenden Regelungen. Zum 

überwiegenden Teil erfo lgt die Zulassung zu e inem Diplom- oder 

Bachelorstudium innerhalb der allgemeinen Zulassungsfri st. Die Nachfrist 

beginnt nach Ablauf der allgemeinen Zulassungsfri st. In Ausnahmefä ll en (§ 6 1 

Abs. 2 UG 2002 idgF) ist eine Zul assung auch in der Nachfrist mög lich, 

insbesondere be i: 

I . Nichtbestehen e ines Aufnahme- oder Zu lassungsverfahrens oder der 

Studieneingangs- oder Orienti erungsphase in einem anderen Stud ium, 

sofern das Ergebnis fü r das Wintersemester erst nach dem 3 1. August, für 

das Sommersemester erst nac h dem 3 1. Jänner vorliegt; 

2. Erlangen der a llgemeinen Universitätsreife für das Wintersemester e rst 

nach dem 3 I . August, fü r das Sommersemester erst nach dem 3 1. Jänner; 

3. Zivildienern, Präsenzdienern und bei Ableistung eines fre iwilli gen 

sozialen Jahres, sofern zum 3 1. August bzw. 3 1. Jänner der Dienst 

geleistet wurde bzw. e ine Einberufung bestand und der Dienst später nicht 

angetreten oder vor Ende der Nachfri st abgebrochen oder unterbrochen 

wurde; 

4. Personen, die glaubhaft machen, dass sie durch e in unvorhergesehenes 

oder unabwendbares Ereignis verhindert waren, die Frist e inzuhalten und 

die kein Verschulden oder nur e in minderer Grad des Versehens tri fft; 

5. Personen, die nachweis lich aufgrund von Berufs tätigkeit oder Praktika 

daran gehindert waren, innerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist einen 

Antrag zu stell en; 

6. Personen, die nachweislich aufgrund e ines Auslandsa ufe nthaltes aus 

zw ingenden Gründen daran gehindert waren, innerhalb der a llgemeinen 

Zulassungsfri st e inen Antrag zu ste llen. 
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Weitere Gründe können in der Satzung der Universität festgelegt werden. 

Keine Lösung möglich 

Es konnte für di e Studierende aufgrund des Ze itablaufs keine passende Lösung 
gefunden werden. Die Studierende konnte somit nicht mit dem regul ären 
Studium beginnen und musste bi s zum nächsten Semester warten, in dem di e 
Lehrveranstaltungen der StEOP wieder angeboten wurden. 

• Nachweis von Deutsch-Kenntnissen in einem persönlichen Gespräch 
I§ 63 Abs. 10 UG 2002 idgFI 

Sachverhalt 

Eine Studieninteressentin und ein Studieninteressent (Geschwister) wo llten an 
einer österreichi schen Uni versität als ordentliche Studierende zuge lassen 
werden. Sie haben beide die österreich ische Staatsbürgerschaft, ebenso ihre 
Eltern , und ihre Muttersprache ist Deutsch. Sie haben ein ausländi sches 
Reifezeugni s, das keinen Nachweis der Kenntni s der deutschen Sprache enthält. 

§ 63 Abs 10 UG 2002 idgF normiert , dass Personen, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist, einen Nachweis über die Kenntnis der deutschen Sprache zu 
erbringen haben. Der Nachweis ist insbesondere durch ein Reifezeugnis auf 
Grund des Unterrichts in deutscher Sprache zu erbringen. In Kommentaren zum 
UG (z.B. Mayer 2. Auflage; Perthold-Stoitzner 3. Auflage) kann der Nachweis 
der Kenntni sse der deutschen Sprache auch durch ein persönli ches Gespräch 
erbracht werden. 

Trotz einer etwa halbstündigen, intensiven in deutscher Sprache geführten 
Di skuss ion zwischen Studienwerberin und -werber mit einer Mitarbeiterin der 
Zulassungsabteilung der Uni versität wurde nicht von einem schrift lichen 
Nachweis der Deutschkenntni sse abgesehen. 
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Maßnahmen seitens der Ombudsstelle für Studierende 

Seitens der Ombudsstelle für Studierende erfolgte eine Kontaktaufnahme mit 

der Leiterin der zuständi gen Verwaltungseinheit der betreffenden Universität, 

woraufhin eine Lösung gefunden werden konnte . 

Lösung möglich 

Die Geschwister fuhrten mit einer von der Leiterin der zuständigen 

Verwaltungseinheit der Universität vorgeschlagenen Person ebenfalls an dieser 

Universität ein Gespräch in deutscher Sprache zur Feststellung der tatsächlichen 

Deutschkenntnisse. Über dieses Gespräch ist eine einschlägige Bestätigung der 

Deutschkenntnisse ausgestellt worden, die Geschwister wurden zu den 

angestrebten Studien zeitnah zugelassen . 

• Nostrifizierung eines ausländischen Studienabschlusses 

I§ 90 UG 2002 idgFI 

Sachverhalt 

Eine mit einem Österreicher verheiratete Ausländerin, die in ihrer Heimat (nicht 

EU) ein Bachelor- und Master-Studium absolviert und auch bereits einige Jahre 

unterrichtet hatte, wollte ihre Diplome nostrifizieren lassen, damit sie ihren 

Beruf als Lehrerin auch in Österreich ausüben kann. Von der für Lehrer­

Anstellungen zuständigen Stelle wurde ihr versichert, dass in ihrem Fach 

Mangel herrsche und sie nach erfolgter Nostrifizierung eine Anstellung finden 

würde. Nach weiteren Wochen der Zuständigkeitsklärung wandte sie sich an die 

Universität in jener Stadt, in der sie auch ihren Wohnsitz hat. Dort konnte man 

ihr nicht genau sagen, wer konkret zuständig sei, sodass sie ihr Anliegen weiter 

nicht einbringen konnte. 

Maßnahmen seitens der Ombudsstelle 

Die Ombudsstelle für Studierende nahm Kontakt mit der Universität auf, 

eruierte die zuständige Stelle und vermittelte einen Termin . Bei diesem Termin 
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Tätigkeitshericht 2013/14 der Omhudsstelle für Studierende 

wurde der Studienwerberin mitgeteilt, dass es besser sei, nochmals ein Studium 
zu beginnen und dann gleichwertige Prüfungen anerkennen zu lassen, da die 
Unterschi ede zum österreichi schen Curri culum zu groß se ien, um in ein 
Nostrifi zierungsverfa hren eintreten zu können. Die Studienwerberin entschl oss 
sich, ein Lehramtsstudium aufz unehmen. 

Lösung teilweise möglich 

Wegen der Unterschi ede der Curricul a konnte kein Nostri fi zierungsverfahren 
eingeleitet werden. Die Shtd ierende konnte aber den Antrag auf Zul assung zum 
Lehramtsstudium zeitnah stell en. 

• Beglaubigung von Unterlagen zur Zulassung 

I§ 60 Abs. 3 UG 2002 idgFI 

Sachverhalt 

Eine Studienwerberin aus einem Kri sengebiet wo llte an einer österreichi schen 
Universität zugelassen werden. Es wurde ihr se itens der Zul assungsstell e 
in fo rmell mitgeteilt, dass man Beglaubigungen der notwendigen Unterl agen 
ni cht fo rdern würde, da es ihr au fgrund der politi schen Lage in ihrer Heimat 
unmögli ch se i, diese zeitnah beschaffen und vorlegen zu können. Dennoch 
wurden ihr im Laufe des Zul assungsverfahrens in einem Verbesserungsauftrag 
Beglaubigun gen der eingereichten Unterlagen vorgeschrieben. 

Maßnahmen seilens der Ombudsstelle 

In einem Telefonat der Ombudsstell e fti r Studierende mit der zuständ igen Stell e 
der Uni versität wurde auf § 60 Abs. 3 UG 2002 idgF hingewiesen, demzufo lge 
das Rektorat berechtigt ist, di e Verpfli chtung zur Vorlage einze lner Unterlagen 
nachzusehen, wenn glaubhaft gemacht werden kann , dass di e Beibringung u. a. 
mit übergroßen Schwieri gkeiten verbunden ist. 

Lösung möglich 
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Die verfügbaren Unterlagen der Studienwerberin wurden letztlich ohne 

Beglaubigungen von der zulassenden Stelle akzeptiert. 

• Umstieg vom Curriculum B nach Curriculum A 

IVerordnung der Universität C über die Zulassungsbeschränkung zu 

den Diplomstudienl 

Sachverhalt 

Eine bereits an e iner Un iversität Studierende wandte s ich mit folgendem 

Anliegen an die Ombudsste lle fü r Studi erende: Sie habe bere its vier Semester 

im Curriculum B studiert, da sie aufgrund nicht ausreichender Punkteanzahl 

beim seinerze iti gen Aufnahmetest nur e inen Studienplatz im Curricu lum B 

bekommen hatte. Sie hätte aber e igentlich nach dem Curriculum A studieren 

woll en. Da die ersten vier Semester des Studiums von A und Binhaltlich 

identisch sind, ste llte di e Studierende nach dem zweiten erfolgreich absolvierten 

Semester im Curriculum B einen Antrag auf Umsti eg in das Studium nach dem 

Curriculum A. Dies war j edoch nicht möglich, da im dritten Semester im 

Curriculum A nicht genügend Plätze zur Verfügung standen. 

Ein Jahr später, nachdem sie e inen erneuten Antrag auf Umstieg (in das fü nfte 

Semester) gestellt hatte, erfuhr sie, dass sie dafür den Aufnahmetest für das 

Curriculum A bestehen müsse sowie einen speziell en Quereinsteigertest. Nach 

Absolvierung der beiden Prüfungen war allerdings aufgrund mangelnder 

Platzkapazitäten unsicher, ob sie in das Studium nach Curri cu lum A im fünften 

Semester umsteigen konnte. Sie erhielt die Mitteilung, dass sie aufgrund des 

Aufnahmetests fü r das Curriculum A zwar einen Pl atz im ersten Semester 

erhalten habe, dieser Platz jedoch "durchgereicht" werden würde und sie ab 

20 16/ 17 im fünften Semester nach Curriculum A weiterstudi eren könne. 

Die Studi erende war mit e iner solchen neuerlichen Wartefri st nicht zufrieden 

und wandte sich mit ihrem Anli egen an den Herrn Bundesminister für 
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Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft , an den Rektor der Universi tät und an 
die Ombudsstell e für Studierende. 

Maßnahmen der Ombudsstelle (iir Studierende: 

Die Ombudsstelle fLi r Studierende kontakti erte di e zuständige Stell e an der 
Uni versi tät und schilderte den besonderen Sachverhalt und ersuchte um eine 
zeitnahe Lösung. 

Lösung möglich 

Das Anli egen konnte zugunsten der Studierenden gelöst werden, indem ihr noch 
ein Studienplatz im Curriculum A im fLinften Semester fLi r das Studienj ahr 
20 14/15 zugewiesen werden konnte. 

4.2. Anliegen von Studierenden 

4.2.1. Anerkennung von Studienleistungen 

• Anerkennung von positiv absolvierten Studienleistungen im Rahmen 
einer Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) von 
Universität A nach Universität B 

I§§ 66 iVm 78 UG 2002 idgFI 

Sachverhalt 

Eine Studierende an der Uni versität A hatte dort die StEOP positi v abgelegt und 
studierte anschli eßend fur we itere dre i Semester. Aus familiären Gründen 
entschloss sie sich, in eine andere Stadt zu ziehen, wo sie flir das gleiche 
Studium an der Uni versität B zugelassen wurde. An der Uni versität B wurden 
ihr nur einzelne Lehrveranstaltungen der StEOP vom Vorstudium an der 
Uni versität A anerkannt. 
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Maßnahmen der Ombudsstelle 

Die Studierende wandte sich an di e Ombudsstelle und bat um Beratung und 

Hilfestellung. Die Ombudsste lle wies auf die aktuellen Regelungen hin . Die im 

Curriculum jeweils vorgeschri ebenen Lehrveranstaltungen der StEOP sind 

verpfli chtend, um weitere Lehrveranstaltungen des gewählten Studiums 

besuchen zu können. Welche Prüfungen und Lehrveranstaltungen Studierende 

abso lvieren müssen, um die StEOP erfolgreich zu absolvi eren, wird von der 

j eweiligen Uni versität autonom festge legt. 

Keine Lösung möglich 

Die Studi erende kam nicht umhin, die StEO P und di e damit verbundenen 

Lehrveranstaltungen an der Uni versität B (abermal s) zu absolvieren, um ihr 

Studium we iterfUhren zu können, obwohl s ie bereits drei Semester an der 

Uni versität A "weiter"studi ert hatte. 

• Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen an der 
Heimatinstitution 

I§ 78 UG Abs. I und 5 UG 2002 idgFI 

Sachverhalt 

Zwei Studierende einer österreichi schen Uni versität absolvierten 

Lehrveranstaltungen im Rahmen eines ERASMUS-Auslandsstudienaufenthaltes 

an einer e ligiblen Hochschulinstituti on In einem ERASM US­

teilnahmeberechtigten Land. Vor Antritt des Auslandsstudienaufenthaltes hatten 

s ie vom zuständigen studienrechtlichen Organ eine schriftliche Bestäti gung 

eingeholt (Formul ar "Antrag - Anerkennung - Studienerfolgsnachweis"), dass 

die geplanten Lehrveranstaltungen an der ausländischen Institution an der 

inländischen Instituti on als gleichwertig anerkannt werden. 

Nach ihrem Auslandsaufenthalt wollten die beiden Studierenden den Antrag auf 

Anerkennung der erbrachten Leistungen "gemäß österreichischem Studienpl an" 

ste llen. Das studi enrechtliche Organ nahm diesen Antrag jedoch nicht an. Die 
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Studierenden wandten sich daher an di e Ombudsstelle mit der Bitte um 
Beratung und Hilfestellung. 

Maßnahmen der Ombudsstelle (iir Studierende 

Die Ombudsstell e nahm mit dem studienrechtlichen Organ Kontakt auf. Nach 
mehrmals wiederholten Anschreiben wandte sich die Ombudsstelle für 
Studierende ihrerseits an di e nächsthöhere Instanz an der Institution. Daraufllin 
erhie lt di e Ombudsstelle Auskunft über den Sachverhall. 

Lösung möglich 

Das studienrechtli che Organ hatte erst nach Genehmigung des 
Auslandsstudienaufenthaltes bemerkt, dass di e beiden Studierenden noch nicht 
alle Anforderungen fUr einen ERASM US-Aufenthalt erfUllt hatten, da ihnen 
noch teilweise die Studieneingangsphase (StEOP) fehlte. Da jedoch bereits vor 
der Abreise die Bezeichnung der ausländi schen Programmteile bestätigt worden 
war, musste auch di e Anerkennung nach der Rückkehr erfolgen. 

4.2.2. Studienbeihilfe 

• Studiennachweise und Rückforderung der Studienbeihilfe 

I§ 48 Abs. 3 StudFG 1992 idgFI 

Sachverhalt 

Eine Studierende und Studienbeihilfenbezieherin entschl oss sich bereits 
während des ersten Semesters ihres Studiums, dieses wieder zu beenden. Wegen 
der bezogenen Studienbeihilfe nahm die Studierende Kontakt mit der 
zuständigen StipendiensteIle auf, um sich über mögliche 
Rückzahlungsforderungen zu informieren. Telefonisch wurde ihr die Auskunft 
erteilt, sie müsse ledi gli ch einen Studienerfolg von vier ECTS-Punkten im ersten 
Semester nachweisen. 
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Die Studierende meldet sich anschließend vom Studium ab und legte den 

Nachweis der erbrachten Studien le istungen der StipendiensteIle vor. Daraufhin 

erklärte diese in e inem E-Mail , dass die te lefoni sche Beratung le ider nicht 

korrekt gewesen sei und bei e inem Studienabbruch nach einem Semester nicht 

vier ECTS-Punkte, sondern vier Semesterwochenstuden (SWS) oder sieben 

ECTS- Punkte als Mindeststudi enerfo lg nötig seien. 

Da die Studierende d ie notwendigen Studienleistungen nicht (mehr) nachwe isen 

konnte, musste s ie die Studienbeihil fe der letzten Monate zur Gänze 

zurückzahlen. Die Mutter der Studierenden wandte sich an den Ombudsmann 

der KLEINEN ZE IT UNG in Graz, dieser wiederum kontakt ierte die 

Ombudsstell e fü r Studierende und bat um Überprüfung des Anliegens. 

Maßnahmen der Ombudsslellefür Studierende 

Die Ombudsste ll e für Studierende wandte s ich ihrerse its an die im 

Bundesministerium für Wissenschaft , Forschung und Wissenschaft fü r 

Studienbei hil fe n und Sti pendien zuständige Fachabteilung. Nach Darste llung 

des Sachverhaltes konnte dort e ine Lösung gefunden werden . 

Lösung möglich 

In e inem Schreiben konnte die Ombudsste lle fü r 

Studierende der Mutter der Studierenden mi tte ilen, 

dass der Tochter die Rückforderung a ll enfall s in 

Form einer Studienunterstützung refundiert werden 

könnte, sobald die Tochter ein entsprechendes 

Ansuchen an die zuständige Fachabteilung ste ll e. 

In der KL EfNEN ZEITUNG (2 . 10. 20 14) wurden 

vom KLE INE-Ombudsmann unter dem Tite l "Doch 

noch Happy End nach fa lscher Auskunft" der 

Sachverhalt di eses Falles sowie der positive 

Ausgang geschildert. 
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• Gewährung von gesetzlich zustehenden Zusatzsemestern gemäß 
Studienförderungsgesetz für eine Mutter von Zwillingen 

I§ 19 Abs. 3 Z 1, 2, 3 StudFG 1992 idg FI 

Sachverhall 

Eine Studi erende mit Behinderung (70vH) und 

Mutter von Zwillingen bezog em 

Selbsterhalterstipendium nach dem 

Studi enförderungsgesetz. Gemäß § 19 Stud FG 1992 

kann di e Anspruchsdauer aus wichtigen Gründen 

verlängert werden. Von der zuständigen 

Stipendi ensteIl e wurden der Stud ierenden j edoch nur 

zwei Zusatzsemester für ihre Behinderung, e in 

Zusatzsemester für ihre Schwangerschaft sowie zwei 

Zusatzsemester für ihre beiden Kinder zuerkannt, 

--
- ."""""""!. . 

• • 
\.-

obwohl ihr gemäß § 19 Abs. 3 Z 2 Stud FG 1992 zwei Semester j e Kind zustehen 

würden. 

Maßnahmen der Omhudsslellefiir Sludierende 

Die Ombudsstell e für Studierende führte informell e Gespräche zum Anliegen 

der Studi erenden, da di e N ichtgewährung der Zusatzsemester sachli ch nicht 

gerechtferti gt erschien und für di e Studi erende mit e iner unbilligen Härte 

verbunden war. Zugleich wurde der betroffenen Studi erenden empfohl en, gegen 

den negati ven Bescheid der Stipendi ensteIl e Vorstellung zu erheben, was di e 

Studi erende auch in offener Frist tat. 

Lösung möglich 

Nach der Bearbeitung der Vorste llung erhielt die Studierende e inen pos iti ven 

Bescheid der zuständigen Stipendienste Il e, in welchem ihr zumindest e in 

weiteres Semester gewährt wurde. Zudem wurde ihr zugesichert, dass sie noch 

ein weiteres Semester beantragen könne. 
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4.2.3 . Leistun gsbeu rteilu ng 

• Fristgerechte Beurteilung einer Lehrveranstaltung 

(§ 75 Abs. 4 UG 2002 idgF( 

Sachverhalt 

Eine Studierende besuchte an einer österreich ischen Uni versität e ine 

Lehrveranstaltung einer ausländi schen Gastprofessorin. Sie erzielte auf die 

vorgesehene Abschlussk lausur dem Vernehmen nach eine positive Beurteilung, 

doch diese wurde auch drei Monate nach Bekanntgabe des Prüfungsergebni sses 

nicht ins System eingetragen und schien somit nicht auf dem Sammelzeugni s 

auf. Ohne die Beurkundung der erfo lgreichen Abso lvierung di eser 

Lehrveranstaltung hatte di e Studi erende keine Möglichkeit, ihre Bachelorarbeit 

einzureichen und das Bachelorstudium abzuschli eßen. Die ausländi sche 

Gastprofessorin, welche die Lehrveranstaltung geleitet hatte, reagierte nicht auf 

E-Ma ils der Studierenden, In denen di ese die Eintragung des 

Prüfungsergebnisses urgierte. Daher wandte sie sich an die Ombudsstell e für 

Studierende und ersuchte um Interventi on in ihrer Ange legenheit. 

Maßnahmen seitens der Ombudsstelle für Studierende 

Recherchen der Ombudsste lle für Studierende im Internet ergaben, dass di e 

österreich ische E- Mail -Adresse der ausländi schen Uni versitätsprofesso rin nicht 

mehr gültig war. Sie war in ihr Heimatland zurückgekehrt . Die Gastprofessorin 

gab an, auf die Eintragung der Beurteilung vor ihrer Abreise vergessen zu haben 

und sagte zu, die Beurteilung umgehend einzutragen. 

Lösung möglich 

Die Studierende erhielt unmittelbar nach Kontakti erung der ausländischen 

Gastprofessorin ihr positives Prüfungsergebnis bestäti gt und konnte die 

Bachelorarbeit e inreichen. 
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• Plagiatsvorwurf gegen einen Studierenden 

Ikeine konkrete Norm betreffendl 

Sachverhalt 

Ein Studierender wandte sich an di e Ombudsstell e fLir Studierende, da seine 
Bachelorarbeit aufgrund eines Plagiatsvorwurfes nicht beurteilt und in se inem 
Sammelzeugni s ein "X" vermerkt wurde. Der Studierende hatte einzelne 
Absätze aus Wikipedi a übernommen und zudem di e Quelle ni cht 
ordnungsgemäß zitiert. Er war der Ansicht, dass der Vermerk "X" eine 
un verhältnismäß ige Sanktion darstell e, da er nur fahrlässig und nicht vorsätzlich 
gehandelt habe. Zudem sei ihm vom betreuenden Professor nicht einmal di e 
Mög li chkeit gegeben worden , di e Bac helorarbeit zur Vorkorrektur abzugeben 
und Verbesserungsvorschläge zu erhalten, obwohl ihm di eses Recht nach dem 
Curri culum des Studienfachs eingeräumt werde. 

Maßnahm en der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsstelle für Studierende kontaktierte den Betreuer der Bachelorarbeit 
und erfuhr, dass dem Studierenden doch die Möglichkeit eingeräumt wurde, die 
Bachelorarbeit zur Vorkorrektur einzureichen, dieser die Arbeit jedoch weder 
fristgerecht abgegeben habe, um Verbesserungsvorschläge zu erhalten, noch di e 
für den Abschluss der Bache lorarbei t erforderlichen Hausarbeiten zeitgerecht 
erbracht habe. Diese Angaben des Professors wurden auch durch einen 
einschlägigen Mai lverkehr mit dem Studierenden belegt. 

Keine Lösung möglich 

Der Studierende hatte durch di e Fristversäumnis seinen Anspruch verwirkt, 
Verbesserungsvorschläge vom Betreuer zu erhalten. Nach endgültiger Abgabe 
der Arbeit war der Betreuer nicht mehr dazu verpOichtet, den Studierenden auf 
etwaige Mänge l hinzuweisen. Die Vorgangsweise des Universitätsprofessors 
war gerechtfertigt . Die Ombudsstelle fLir Studierende teilte di es dem 
Studierenden in einem erklärenden Schreiben mit. 
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• Mängel bei der Abhaltung einer Masterprüfung an einer 
künstlerischen Universität 

Igemäß Studien plan und Satzung der betreffenden künstlerischen 

Universitätl 

Sachverhalt 

Die Mitglieder eines Prüfungssenates bei einer Masterprüfung an einer 

künstl eri schen Uni versität umfass te fii nf Personen. Laut Satzung der 

betreffenden Uni vers ität haben einem Senat wenigstens dre i, j edoch höchstens 

zehn Personen anzugehören. Die Prüfung selbst bestand aus zwei Teil en: 

Internes Vorspiel und Prüfung aus Didakti k. 

Von der Studierenden wurden fo lgende Mängel der Prüfung gegenüber der 

Ombudsstelle fiir Studierende ge ltend gemacht: Die Prüfung begann eine halbe 

Stunde zu spät. Das 35 Minuten dauernde Konzert wurde positiv beurteilt. Es 

wurde keine Pause gemacht, die Studierende wurde gefragt, ob sie zwischen 

dem ersten und zweiten Teil e ine Pause machten möchte . Da sie annahm, dass 

der zweite Teil nur noch 45 Minuten dauern würde, verzichtete sie auf eine 

Pause. Die Dauer des zweiten Teiles wurde wesentlich überschritten (90 

Minuten). 

Der Senat, der aus fiin f Personen bestand , war nicht immer komp lett anwesend . 

Ein Mitglied des Senates wurde von einer Studi enkollegin während der 

Prüfu ngsze it auf der Straße gesehen. Der zweite Teil (didakti sche Prüfung) 

wurde negati v beurteilt . 

Maßnahmen seitens der Ombudsstellefür Studierende 

Sei tens der Ombudsste lle fiir Studierende wurde Kontakt mit dem zuständigen 

Organ an der Universität aufgenommen und um Stellungnahme ersucht. Das 

Organ fiihrte Gespräche sowohl mit der Studierenden als auch mit den 

Mi tgli edern des Senates durch und es wurde daraufhin eine 

Wiederholungsprüfung Didaktik angesetzt. 
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Lösung möglich 

Auf Wunsch der Studierenden und mit Zustimmung des zuständigen Organs 
nahm der Leiter der Ombudsstelle an der Wiederholungsprüfung Didaktik teil. 
Die Prüfung wurde von der Studierenden bestanden . 

4.2.4. Administratives I Organisatorisches 

• Studienschwerpunkte Masterstudium Psychologie 

Sachverhalt 

Beim Psychologiestudium gibt es an e lRer bestimmten Institution di e 
Mög lichkeit, im zwe iten Studienabschnitt Schwerpunkte auszuwählen. Da 
einige Schwerpunkte des Studiums jedoch sehr gefragt sind, andere weniger, hat 
di e Universität Rege lungen bezügli ch Präferenzen eingeführt. Ob di e 
Studierenden Lehrveranstaltungen des gewünschten Schwerpunktes absolvieren 
können, hängt von der erreichten Punktezahl eines schriftli chen "Zulassungs­
Examens" ab . Wollen Studierende ei nen bestimmten Schwerpunkt abso lvieren, 
für den keine ausreichenden Ergebni sse erreicht wurden, kann der Test im 
darauffolgenden Semester wiederholt werden. Zwischenzeitlich kann man den 
erreichten Schwerpunkt und fur alle Schwerpunkte gemeinsamen 
Lehrveranstaltungen absolvieren. Ein Studierender, der den von ihm 
gewünschten Schwerpunkt nicht absolvieren konnte, wandte sich mit der Bitte 
um Prüfung der Sachlage an di e Ombudsstelle für Studierende. 

Maßnahmen der Ombudsste/le (ür Studierende 

Die Ombudsstelle für Studierende erläuterte ihm nach erfolgtem Rückkontakt 
mit der Rechtsabteilung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft die Rechtslage: Das Masterstudium Psychologie kann auch mit 
der Schwerpunkteinteilung ohne Studienzeitverzögerung abgeschlossen werden, 
da die Auswahl eines Schwerpunktes immer möglich ist. Will man einen ganz 
bestimmten Schwerpunkt und die di esbezüglichen Lehrveranstaltungen 
absolvieren, so kann damit eine Wartezeit verbunden sein. Da diese ni cht für 
eine allfcillige Studienzeitverzögerung des Gesamtstudiums konstitutiv ist, ist 

8\ 

III-135 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 81 von 100

www.parlament.gv.at



Täti!(keitshericht Z() \]" .. der Omhudsstelle fiir Studierende 

keine unmittelbare Rechtswidrigkeit der Vorgangsweise seitens der Universität 

gegeben. 

• Alternatives Lehrveranstaltungsangebot für einen FH-Studierenden, 
der Angehöriger einer eingetragenen Bekenntnisgemeinschaft ist 

Sachverhalt 

Ein Studierender an einer Fachhochschule ist bekennender Angehöriger e in er in 

Österreich eingetragenen Bekenntnisgemeinschaft. Er wandte sich vor Beginn 

des Wintersemesters an das Sekretari at der Studiengangs leitung und teilte 

diesem mit, dass er aus religiösen Gründen an Wochenenden von Freitag 

Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang nicht an Lehrveranstaltungen 

teilnehmen wird können. Sowohl Vorl esungen als auch 

Vertiefun gslehrveranstaltungen mit verpflichtender Anwesenheit im Curriculum 

des Studierenden fa ll en In besagtem Semester mit fo rtschreitendem 

astronomischem Jahr genau in di ese Zeitspanne. Die Koordinatorin des 

Studienganges wandte sich daraufhin an die Ombudsste ll e fur Studierende und 

fragte an, ob es bereits ähnlich gelagerte Fälle gegeben habe und wie we iter 

vorzugehen se i. 

Maßnahmen der Ombudsstelle für Studierende 

Das FHStG 1993 idgF normiert in § 4 Abs. I die a ll gemeine Zugänglichkeit von 

Fachhochschul -Studi engängen bei Erfüllung der fachli chen Voraussetzungen 

ohne Unterschi ed der Geburt, des Geschlechts, der Rasse, des Standes, der 

Klasse und des Bekenntni sses. Die Ombudsstelle fü r Studi erende setzte sich 

sowohl mit der AQ Austria als auch mit der für Fachhochschulen zuständigen 

Fachabteilung des Bundesmini steriums fü r Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft in Verbindung, um nach vergleichbaren Fällen zu fragen. Beide 

Institutionen hatten kei ne einschlägigen Erfa hrungen. 

Lösung möglich 
Gemeinsam mit der Koordinatorin des Studienganges erreichte die 

Ombudsstell e fü r Studierende di e Zusage einer anderen Hochschulinstitution vor 
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Täti~keitshericht 2013/1-4 der Ombudsstelle für Studierende 

Ort, dass der Studierende Teile der verpflichtenden Studi en leistungen dort 
erbringen könnte und ihm di e e an der Fachhochschule anerkannt werden 
würden. 

• Curriculumsändcrung und Konscqucnzcn für Studicrcndc 

I§ 54 Abs. 5 UG 2002 idgF I 

Sachverhalt 

An einer Uni vers ität wurde im Mitteilungsblatt verlautbart, dass das aktuelle 
Curriculum elller Studienrichtung geändert und 1Il ellllgen Monaten 
entsprechend umgestellt werden sollte. Von dieser gep lanten Änderung war eine 
Vielzahl von Studierenden betroffen, die nach Erhalt der Mitteilung erfahren 
hatten, dass bereits erbrachte ECTS-Punkte "ungü ltig" werden könnten und sich 
der Studi enabschluss damit allenfall s verzögern könnte. Eine Gruppe betroffener 
Studierende wandte sich an die Ombudsstelle für Studierende mit der Bitte um 
Beratung und H i I festeIlung . 

Maßnahmen der Ombudsstelle für Studierende 

Die Ombudsstelle für Studierende setzte sich mit der verantwortli chen Stelle an 
der Uni versität in Verbindung und informierte di ese über die Anliegen der 
betroffenen Studierenden. In einem Treffen mit dem zuständigen Organ der 
Uni versi tät wurden die geplanten Änderungen und konkreten Anliegen der 

Studierenden besprochen. Als wichtigstes Ziel wurde dabei die Verbesserung 
der Kommunikation seitens der Bildungse inrichtung angeregt, um den 
Unklarhei ten über di e Auswirkungen der Curriculumsänderungen aktiv 
entgegenzuwirken. 

Lösung möglich 

Die Verantwortlichen der Uni versität zeigten Verständnis fur die Anliegen der 
Studierenden. Im Rahmen einer speziellen Informati onsveranstaltung sowie 
mittels mehrerer schriftlicher Mitteilungen wurden die Studierenden umfassend 
über di e Konsequenzen der Curriculumsänderung informiert. Zudem wurde den 
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Tätigkeitsbuicbt 2013/ 14 der Ombudsstelle fiir Studierende 

Studierenden versichert , dass es keinen Verlust von erbrachten ECTS-Punkten 

geben werde, sondern bisherige Studien leistungen anerkannt werden. 

• Beurlaubung vom Studium doch möglich 

I§ 67 UG 2002 idgFI 

Sachverhalt 

Eine studierende Mutter wo llte s ich aufgnmd von Kinderbetreuungspflichten für 

ihr wenige Monate a ltes Baby vom Studium beurl auben lassen. Sie hatte zuvor 

e ine Zeit lang geplant, ihr Studium nach einer Babypause wieder aufzu nehmen. 

Die Suche nach e iner geeigneten Krippe ste llte sich jedoch als langwierig und 

schließlich als erfol glos heraus. Daher entschied sich die Studi erende, doch noch 

e in Semester der vo ll ze itigen Betreuung ihres Kindes zu widmen. Den Antrag 

auf Beurlaubung stellte sie erst während in der Nachfrist. Dies so llte laut 

Informationen auf der Homepage der Uni vers ität auch möglich sein. Von der für 

Beurlaubungen zuständigen Ste lle wurde ihr Antrag j edoch mit der Begründung 

abgelehnt, dass di ese Fri st abgelaufen sei. Die Studierende versuchte erfolglos, 

e ine Kulanzlösung vor Ort zu find en. Sie wandte s ich daraufhin mit ihrem 

Anliegen an di e Ombudsste ll e fü r Studierende. 

Maß nahmen der Ombudsstelle fiir Studierende 

In einem persönli chen Gespräch mit der Leitungsperson vor Ort wurde das 

Anliegen der Studentin themati siert. 

Lösung möglich 

Die Univers ität überprüfte nochmals den Sachverhalt. Die Studierende wurde 

fii r das betreffende Semester vom Studium beurlaubt. 
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Tiitigkeitshericht 2013/14 der Omhudsstelle für Studierende 

4.3. Anliegen von ehemaligen Studierenden 

• Stornierung und Kosten bei der Abmeldung (von einem 
Universitätslehrgang) 

Ikeine konkrete Norm betreffend I 

Sachverhalt 

Eine Studieninleressenlin meldete sich flir einen Universilälslehrgang an, wurde 
auch aufgenommen, meldete sich all erdings bald danach wieder ab. Die 
Abmeldung erfolgte ze itgerecht entsprechend den im Internet veröffentli chen 
Stornobedingungen, sodass nur der Studierendenbeitrag (= ÖH-Beitrag) und die 
Stornogebühr als Bearbeitungspauschale anfall en solllen. Dennoch wurden die 
gesamten Gebühren flir den Lehrgang vorgeschri eben. 

Maßnahmen seitens der Ombud~ste"e für Studierende 

In einem Schreiben an di e verantwortliche Person des Lehrganges und in einer 
telefoni schen Rücksprache wurden auf di e öffentli ch zugängli chen 

Stornobedingungen hingewiesen. 

Lösung möglich 

Der Interessentin wurden - so wIe 111 den Stornobedingungen angegeben 
lediglich der Studierendenbeitrag und di e Stornogebühr verrechnet. 
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5. VORSCHLÄGE DER OMBUDSSTELLE FÜR 

STUDIERENDE AN ORGANE UND ANGEHÖRIGE VON 

HOCHSCHULINSTITUTIONEN SOWIE AN DEN 

GESETZGEBER 

Im § 3 l Abs. (5) HS-QSG 20 I I fi ndet s ich folgender Passus zur beratenden 

Täti gkeit der Ombudsstelle für Studierende: "Die Ombudsste lle kann den 

Organen von Bildungseinrichtungen beratend zur Verfugung stehen" . 

Aus Sicht der Ombudsstell e für Studierende ergeben sich fur den 

Beri chtszeitraum über den vorliegenden Tätigkeitsbericht aus indi viduellen 

Anlassfällen eine Reihe von Anregungen, di e fur Organe sowie fur di e 

Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber interessant se in können. Es ergehen daher 

folgende Vorschläge : 

5.1. Vorschläge an Organe und Angehörige von 

Hochschulinstitutionen 

• Zur Überprütbarkeit und NachvoIIziehbarkeit der Reihung von 
Studienwerberinnen und Studienwerber in Bewerbungsverfahren an 
Fachhochschulen (§ 11 Abs. 1 FHStG 1993 idgF) 

Gemäß § I I Abs. I FHStG 1993 idgF sind im Rahmen der Aufnahmeverfahren 

nach Maßgabe organi satorischer Möglichkeiten mit a llen Bewerberinnen und 

Bewerbern Aufnahmegespräche vorzusehen und bei der Reihung zu 

berücksichtigen. Bei Bachelor- und Diplomstudiengängen hat eine Einteilung 

der Bewerbungsgruppen mit unterschiedlicher Vorbildung zu erfolgen, wobei 

zumindest e ine Gruppe von Bewerberinnen und Bewerbern mit einschlägiger 

beruflicher Qualifikation zu bilden ist. Es ist vorzusehen, dass die 

Bewerbungsgruppen aliquot auf die Zahl der Aufnahmeplätze aufgeteilt werden. 

Die zur Reihungsliste führenden Bewertungen der Bewerberinnen und Bewerber 

sind überprüfbar und nachvollziehbar zu dokumentieren. 
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Tätiglieitsbericbt 2013/14 der Ombudsstelle für Studierende 

Aufgrund konkreter Anliegen Betroffener ergeht der Vorschlag, FH­

Bewerberinnen und Bewerbern neben dem Ranking-Platz auch 

Informationen über die Punktevergabe, die Gesamtzahl der Bewerberinnen 

und Bewerber sowie die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber in der 

betreffenden Gruppe (Gruppe der Bewerberinnen und Bewerber mit bzw. 

ohne fachlichen Qualifikationen) entsprechend bekanntzugeben, damit den 

oben erwähnten gesetzlichen Bestimmungen Rechnung getragen wird. 

• Zur Veröffentlichung von Satzungen sowie von Studien- und 
Prüfungsordnungen an Fachhochschulen (§ 10 Abs. 3 Z 10 FHStG 
1993 idgF) 

Gemäß § 10 Abs. 3 Z 10 FHStG 1993 idgF befinden sich unter den Aufgaben 

des Kollegiums auch die Erlassu ng einer Satzung (m it darin enthaltenen 

Studi en- und Prüfungsordnungen) sowie die Veröffentlichung derselben " in 

geeigneter Form" . Im FHStG-Kommentar Hauser 7. Auflage (20 14) ist dazu 

vermerkt: "Zu denken ist etwa an eine Veröffentlichung auf der Homepage oder 

am ,Schwarzen Brett ' des Erhalters ." 

Aufgrund von Wahll1ehmungen der Ombudsste ll e für Studierende ergeh t der 

Vorschlag, dass alle Erhalter die Satzungen sowie die Studien- und 

Prüfungsordnungen nicht passwort-geschützt im Internet veröffentlichen. 

• Zur Zuweisung von Betreuungspersonen für Dissertantinnen und 
Dissertanten bei (notwendigem) Betreuerwechsel an öffentlichen 
Universitäten (§ 82 Abs. I UG 2002 idgF und Satzungen) 

Gemäß § 82 Abs. I UG 2002 idgF s ind 

nähere Bestimmungen über Betreuung und 

Beurteilung von Dissertat ionen in der 

Satzun g, nähere Bestimmungen über das 

Thema Im jeweiligen Curriculum 

festzulegen. Anlassfalle ze igen, dass bei 

erforderl ichem Betreuungswechsel 
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Tiili~keitshericht 2013/ 1~ der Olllhudsstelle für Studierende 

(bi sherige Betreuerin oder bisheriger Betreuer emeritieren, legen die Betreuung 

ni eder, können krankheits bedingt nicht mehr die Betreuung durchfUhren oder 

si nd verstorben) die zuständigen Organe ni cht transparent oder nicht zeitnah 

entscheiden. 

Aufgrund von Wahrnehmungen der Ombudsstelle fUr Studierende ergeht der 

Vorschlag, konkrete Regelungen dazu, wie an etlichen 

Hochschulinstitutionen bereits gehandhabt, in der Satzung zu verankern 

und bei Ablehnung von durch die Studierenden gemachten Vorschlägen für 

Betreuerinnen oder Betreuer diese auch ausreichend zu begründen. 

• Zur Ausnahme von der Erbringung der allgemeinen und besonderen 
Universitätsreife an Universitäten sowie der allgemeinen 
Universitätsreife an Fachhochschulen bei Konflikten oder Kriegen im 
Heimatstaat (§ 60 Abs. 3 UG 2002 idgF bzw. § 4 Abs. 5 Z 3 und 4 
FHStG 1993 idgF) 

Gemäß § 60 Abs. 3 UG 2002 idgF kann das Rektorat einer Universität von der 

Verpflichtung zur Vorlage einzelner Unterlagen nachsehen, wenn glaubhaft 

gemacht wird, dass deren Bei bringung innerhalb e iner angemessen Frist 

unmöglich oder mit übergroßen Schwierigkeiten verbunden ist und di e 

vorge legten Unterlagen fUr ei ne Entscheidung ausreichen. Gemäß § 4 Abs. 5 Z 3 

und 4 FHStG 1993 idgF sind zum Nachweis der a llgemeinen Uni vers itätsreife 

für Fachhochschul-Studium ei n ausländische Zeugnisse bzw. Urkunden über 

den Abschluss e ines mindestens dreij ähri gen Studiums an einer anerkannten 

inl ändi schen oder ausländi schen postsekundären Bildungseinri chtung 

erfo rderlich . Für Studienwerberinnen und Studi enwerber aus aktuellen Krisen­

und Kri egsgebieten an beiden Institutionen-Kategorien besteht oftmals ni cht 

(mehr) die Möglichkeit, in ihre (ehemaligen) Heimatländer (z.B. Ost-Ukraine, 

Krim, West-Ukraine) einreisen zu können, um entsprechend notwendi ge 

authentische Unterlagen zu besorgen. 
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Tätigkeitshericht 2013/14 der Omhudsstelle für Studierende 

Aufgrund von Wahrnehmungen der Ombudsstelle für Studierende ergeht der 

Vorschlag, besonders Studienwerberinnen und Studienwerbern aus 

Krisengebieten an öffentlichen Universitäten oder an Fachhochschulen 

Ausnahmeregelungen bezüglich der Beibringung von Originaldokumenten 

im Rahmen ihrer Bewerbungsverfahren zu ermöglichen, da es ihnen nicht 

zugemutet werden kann, zwecks Dokumentenbeschaffung Iß einen 

unsicheren Staat oder sogar in ein Kriegsgebiet zurückzukehren. 

• Zur Ermöglichung von Mediation auch für Studierende als 
" Angehörige der Universität" (§ 94 Abs. 1 Z . 1 UG 2002 idgF) bzw. 
a uch an anderen Hochschulinstitutionen 

Die o ffi zie lle Verankerung von Medi ation an Hochschulin stitutionen als 

zun ehmende Tendenz zu e iner strukturierten Konfliktl ösung schreitet voran, wie 

ich bei der Themati sierung dieses Themas Im Rahmen der 

Leistungsvereinbarungsgespräche des Bundesministeriums für Wissenschaft und 

Forschung bzw. des Bundesmini steriums für Wissensc haft, Forschung und 

Wirtschaft mit den öffentli chen Universitäten im Beri chtsze itraum zu diesem 

Täti gkeitsbericht geze igt hat. An der Leopold-Franzens- Universität Innsbruck 

wird Mediati on seitens der Uni versität bereits se it e iniger Zeit a llen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Instituti on, di e sich in e iner 

uni vers itäts internen Konfliktsituation be finden und sich e llle professionelle 

Begleitung bei der Konfliktbearbeitung wünschen, Im Rahmen der 

Personalentwicklung angeboten (s iehe 

hltp:l/www.uibk.ac.atlpcrsonalcntwick lung/mcdiationl). Die LF U Innsbruck ist 

mittl erweil e auch di e erste und einzige Hochschulinstitution , an der die dorti ge 

Hochschülerinnen- und Hochschül erschaft Mediation auch für 

Studi erendenvertreterinnen und -vertreter sowi e für Studierende anbieten wird. 

Es ergeht der Vorschlag an (entscheidungsbefugte) Universitäts-Organe 

sowie an Universitätsangehörige (in concreto Studierendenvertretungen) an 

allen anderen öffentlichen Universitäten, aber auch an Fachhochschulen, 
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Täti~keitsbericht 2013/ 14 der Omhudsstelle fiir Studierende 

Pädagogischen Hochschulen und Privatuniversitäten, Mediation für die 

Angehörigen der jeweiligen I nstitutionen offiziell zu etablieren. 

• Zur Implementierung der Grundsätze der "Europäischen Charta für 
Forscher" und des "Verhaltens kodex für die Einstellung von 
Forschern" durch alle Hochschulinstitutionen 

Am I I. März 2005 verabschiedete di e Europäische Kommission nach emem 

umfangreichen Konsultationsprozess di e Empfehlung über die Europäische 

Charta für Forscher und einen Verhaltenskodex für die Einstellung von 

Forschern" (http://ec.europa.eu/euraxess/pdfi'bfochufe figh ts/euf 2 1620 de.en.pdf) mit 

etlichen einschl ägigen Vorschlägen wi e Arbeitsbeziehung zu Betreuern, Rechte 

an ge isti gem Eigentum, Ko-Autorentum, Beschwerden und Einspruchsverfa hren 

etc. 17 von 2 1 österreichi schen öffentlichen Uni versitäten, drei von 2 1 

Fachhochschulen sowi e eine von zwöl f Privatuniversitäten haben zu di eser EK­

Empfehlung Leiters 0/ Endorsement geschri eben. 

Es ergeht der Vorschlag der Ombudsstelle für Studierende, dass auch die 

anderen Hochschulinstitutionen Erklärungen zur Implementierung der 

Grundsätze der Charta sowie zum Fortgang der Implementierung abgeben 

und diese im Internet veröffentlichen. 

• Zur Erhöhung der Transparenz bei der Anerkennung von 
Prüfungsleistungen (§ 78 UG 2002 idgF) 

Aufgrund von Wahrnehmungen der Ombudsstelle tur Studi erende zu (teilweise 

mass iven) Problemen im Rahmen von Anerkennungsverfahren (innerstaatlich 

und international) und der Beispiele in einer mini steriellen Arbeitsgruppe zum 

se lben Thema ergeht der Vorschlag der Ombudsstelle für Studierende, aus 

Gründen der Transparenz und zur Entscheidungshilfe 

Anerkennungsbescheide zu dokumentieren (z.B. in einer Intranet­

Datenbank für einen bestimmten Kreis zugangsberechtigter Personen) und 
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Tätigkeitshericht 2013/14 der Omhudsstelle für Studierende 

auf konkrete Anfrage den mit Studien befassten Organen zur Verfügung zu 

stellen. 

• Zur Studienzeitvcrlängerung an öffentlichen Universitäten bei 
Ursachen, die alleine oder iiberwiegend der Universität zuzurechnen 
sind (§ 59 Abs. 7 UG 2002 idgF) und der Verwendung des Formulars 
"Mitteilung einer Studienbchinderung im Studien- und 
Priifungsbetrieb" (§ 2 Abs. I lit b FLAG 1967 idgF) sowie ähnlicher 
Formulare 

Gemäß § 59 Abs. 7 UG 2002 idgF sind an öffentlichen Universitäten 

ausre ichend zusätzliche Studi enangebote oder Lehrveranstaltungen im se lben 
oder spätestens Im nächstfolgenden Semester anzubieten , wenn den 

Studierenden eine Verlängerung der Studi enzei t droht, deren Ursache al leine 
oder überwiegend der Uni vers ität zuzurechnen ist. Gemäß § 2 Abs. I lit b FLAG 

1967 idgF werden neben Krankheit, Zeiten des Mutterschutzes, Pflege und 

Erz iehung eines eigenen Kindes, Tätigkeit als Studentenvertreterlin und 
nachgewiesenem Auslandstudium explizit auch Studienbehinderungen im Lehr­

und Prüfungsbetrieb einer Universität als Grund für die Verlängerung der 
Studienzeit anerkannt. Weitere Tatbestände sind mit entsprechenden 

Formularen, "Mitteilung ell1er Studienbehinderung Im Studien- und 
Prüfungsbetrieb" (Fonllu lar Beih 14 FLD f. Wien , NÖ u Bgld - 09197 

[Neuaufl .] ÖSD 720880 dfplr), "Bestätigung für ell1e fehlende 
Lehrveranstaltungsbeurteilung" (Formular 14a ... ), "Bestätigung für eine 
fehlende Fach- oder Lehrveransta ltungsprüfung" (Formular 14b ... ) sowie 

"Bestätigung über eine fehlende Diplomarbeit/Dissertation" (Formular 14c ... ) 

zu dokumentieren. Im Rahmen der Studienbeihilfe steht das Formblatt SB2, 
Verlängerungsansuchen in Verwendung. 

Aufgrund von Wahrnehmungen der Ombudsstelle 

Vorschlag, dass die zuständigen Organe 

für Studierende ergeht der 

und Angehörigen der 
Hochschulinstitutionen potentiell betroffene Studierende im Zutreffensfalle 

auf die Möglichkeit der Bestätigung von studienzeitverlängernden 
Tatbeständen hinweisen sollen. 
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• Zur Erarbeitung von Kriterien für Ausbildungsverträge an 
Fachhochschulen und an Privatuniversitäten 

Aufgrund von Wahrnehmungen der Ombudsstelle für Studierende und auch 

einschlägiger Beratungen mit dem Vorsitzteam der Bundesvertretung der 

Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft ergeht an die 

Fachhochschulen, an den Ausschuss für Qualitätsmanagement bei der 

Österreich ischen Fachhochschulkonferenz, an die Österreichi sche 

Privatuni versitätenkonfe renz (Ö PUK) der Vorschlag, gemeinsame 

Mindestkriterien respektive zentrale Aspekte zur korrekten Gestaltung von 

Ausbildungsverträgen zu erarbeiten. 

(Anm .: Die Ombudsstelle fü r Studi erende orgaOl slert dazu Mitte November 

201 5 in Dornbirn mit und an der Fachhochschul e Vorarlberg sowie mit der 

FHK, der ÖPUK und der ÖH eine entsprechende Arbeitstagung.) 

5.2. Vorschläge an den Gesetzgeber 

In Ergänzung zu den bei den jeweiligen Stellungnahmen 10 

Begutachtungsverfa hren gemachten Anregungen durch die Ombudsstelle für 

Studierende (siehe Kapitel 3.4.4. in diesem Tätigkeitsbericht) ergeht fo lgender 

Vorschlag an den Gesetzgeber: 

• Zum Recht auf Einsichtnahme in Prüfungsunterlagen und 
Kopiererlaubnis auch im Rahmen von Aufnahme-, Eignungs- und 
Zulassungsverfahren an öffentlichen Universitäten (§ 79 Abs. 5 UG 
2002 idgF) 

Nach derzeitigem Studienrecht ru r öffentliche Uni versitäten ist gemäß § 79 Abs. 

5 UG 2002 idgF rur Studierende eine Einsichtnahme in Prüfungsunterlagen und 

in die Prüfungsprotokolle inklusive gestellter Prüfungsfragen sowie das Recht 

zum Anfertigen von Fotokopien (ausgenommen Multiple-Choice-Fragen) 

möglich. 
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Tätigkeitsbericht 2013/14 der Ombudsstelle für Studierende 

Aufgrund von Wahrnehmungen , dass vereinze lt Uni versitäten di es bereits j etzt 

zumindest te ilweise gewähren, ergeht der Vorschlag, die unter ob.zit. § 
geregelten Tatbestände auch für Studienwerberinnen und Studienwerber 

zu definieren (s iehe dazu auch den Antrag der Abgeordneten Dr. N iko laus 

Scherak, Kollegin und Kollegen betr. ein Bundesgesetz, mit dem das 

Uni vers itätsgesetz 2002 ... geändert wird, e ingebracht am 24. September 2014; 

http:' www.parlamc nLgv.alJPAKT/VI IG/XXV/A/A 006 16 /fnamc 366077 .pdf) 
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6. RESÜMEE UND AUSBLICK 

Das Studienj ahr 20 13/J 4 war das zweite, in dem di e Ombudsstelle ftir 

Studierende einschlägige Informati ons- und Servicearbeit fu r die 

hochschuli schen Bildungse inrichtungen ge leistet sowIe Anliegen von 

Studieninteressentinnen und -interessenten, Studierenden und ehemaligen 

Studierenden behandelt hat. Messbare Größen sind ein Anstieg der behandelten 

Anliegen (was per se keine Verschlechterung im System bedeuten muss) und 

die Veränderungen bei der Häufigkeit bestimmter Anli egen, so z.B. der 

Rückgang von Anli egen im Bereich "schlechte Studienbedingungen" vom 

achten auf den zwölften Pl atz. 

Neue Informationselemente 

Aufgrund der Erfa hrungen mit dem ersten Tätigkeitsbericht 201 2/13 und den 

Diskussionen mit politi schen Entscheidungsträgerinnen und -trägem , 

Interessensvertretungen und 

Veröffentli chung sind wichti ge 

Hochschulinstitutionen se it dessen 

neue Elemente in di e Berichtslegung 

aufgenommen worden, so die Themenfrequenz nach Hochschulsektoren 

sowie die Unterscheidung der anonymisierten Echtfall-Beschreibungen 

nach "Studieninteressentinnen und -interessenten", "Studienwerberinnen 

und -werbern", " Studierenden" und "ehemaligen Studierenden" (wie in den 

Erläuterungen zum Gesetz angeftihrt). 

Realisierte Vorschläge 

Zu den Vorschlägen aus dem Vorjahr an die Organe und Angehöri gen der 

Hochschulinstituti onen bzw. an di e gesetzgebenden Organe und über die 

erfolgte Umsetzung sind umfangreiche Informationen auf der Homepage der 

Ombudsstelle ftir Studi erende unter " Realisierte Vorschläge aus dem 

Täti gkeitsbericht 201 2/1 3" enthalten. 

Zu noch nicht realisierten Vorschlägen an Organe und Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter werden die Hochschulinstituti onen eingeladen werden, diese 

94 

III-135 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)94 von 100

www.parlament.gv.at



Tätigkeitsbericbt 2013/14 dH Ombudsstelle für Studierende 

Vorschläge nochmals zu überprüfe n. Für, aus der Sicht der Institutionen, 
all enfa ll s ni cht rea li sierbare Vorschl äge so llen Stellungnahmen ergehen, warum 
di ese ni cht rea lisierbar sind oder erscheinen. 

Zu noch nicht berücksichtigten , gesetzlichen Änderungen im Rahmen der 

Vorschläge an die gesetzgebenden Organe wurde eine Überprüfun g derselben 
und eine all fa llige Au fn ahme di eser Vorschläge in die Themenspeicher zu den 
jeweil s nächsten, großen Nove ll en der in Frage kommenden Gesetzesmateri en in 
Auss icht gestellt. 

Reaktionen auf sämtli che Aspekte di eses Beri chtes können entweder an die 
E- Mail -Adresse os. tbI 314(a.bmwfw.g\" .:tt oder an Iose f.l eidcnfrost(Zu bmwfw.gv.at 
geschickt werden. 

A nonymisicrtc Echtfälle und \' crschwicgcn heitspllicht 

So wie im Vorj ahr enthält auch der diesjährige Bericht keine Namen von 
Personen (Anbringerinnen und Anbringer von Anliegen, in vo lvierte Personen, 
Akteurinnen und Akteure an den Hochschulinstitutionen oder von anderen 
Einrichtungen), Nennungen der betroffenen Hochschulinstitutionen bzw. 
Statistiken über die Anzahl der Anli egen pro Institution. 

Bei der Beschreibung anonymisierter Echtfälle war bereits im Vorj ahr und ist 
auch heuer di e völlige Anonymisierung aufgrund der in mehreren Fä ll en 
eindeuti gen Sachverhalte nicht komplett möglich. 

Dazu ist anzumerken, dass sowohl Behinderten- als auch 
Gleichbehandlungsanwa ltschaft in ihren öffentli chen Berichten di e Namen der 
Beschwerdeführerinnen und -führer (die dort auch so genannt werden können) 
und di e Namen der involvierten Institutionen anonymtsteren. Die 
Volksanwaltschaft anonymisiert nur di e Namen der Beschwerde führinnen und -
führer, ni cht aber die der Institutionen. 
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Tätigkeitshericht 21113114 der Omhudsstelle fiir Studierende 

Im europaweiten Vergleich hochschulischer Ombudsstellen nennt die briti sche 

Partnerorganisation Office oJ the Independent Adjudicator Jor Higher Eudcation 

(OIAHE) Institutionen , wenn diese nach Fallüberprüfungen und 

Prüfentscheidungen den Empfeh lungen der OIAHE nicht folgen . Sonst nennen 

Ombudsstellen in Europa fast flächendeckend keine Namen in ihren öffent lichen 

Berichten, weder von Beschwerderuhrerinnen und -ruhrern noch von 

Institutionen, da ihnen gegenüber ein gewisser Vertrauensschutz gil t. 

Die Ombudsstelle operiert bei an sie herangetragenen Anliegen im ersten Schritt 

immer mit einer Anforderung einer Zustimmungserklärung zur weiteren 

Bearbeitung. Darauf folgende Namensnennungen und Sachverhaltsdarstellungen 

erfolgen nur in der externen Kommunikation mit den Institutionen, nicht aber 

gegenüber Dritten. Es gibt auch keine öffentlichen Stati stiken , welche Anliegen 

an welchen Institutionen wie oft vorgekommen sind . 

Zum Thema Behandlung von Anliegen durch die Ombudsstelle für 

Studierende und derzeit bestehender Verschwiegenheitspnicht wurde im 

Sommer (am 2. August 2014) ein Antrag von der FPÖ (Abgeordnete Steger, Dr. 

Karlsböck und weiterer Abgeordneter) eingebracht: 

http://www.pariament.gv.atlPAKTNHGIXXV/A/A 00598/fname 362768.pdf 

ANTRAG der Abgeordneten Steger, Dr. Karlsbäck und weiterer Abgeordneter 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die externe 
Qualitätssicherung im Hochschulwesen und die Agentur fiir Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria (Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz - HS-QSG) geändert 
wird: 

(Eingebracht am 02. 08. 2014) 

Bundesgesetz, mit dem das Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz geändert wird: 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Das Hochschul-Qualilätssicherungsgesetz, BGBI. I NI'. 74/2011, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGB/. I Nr. 45/20 14, wird wiej olgt geändert: 
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Tätigkeitshericht 2013/ 1-1 der Omhudsstelle für Studierende 

I. In § 31 A bs. 3 wird nach dem erSlen Salz folgender Satz eingejligt: "Die 
Ombud5stelle ist zudem berechtigt, Anliegen aufgrund eigener Wahrnehmungen 
aufzugreifen. " 

2. In § 3 1 Abs. 4 wird nach der Wendung" Informationen in den von den 
Studierenden vorgebrachten Anliegen " die Wendung" bzw. in Anliegen all/grund 
eigener Wahrnehmungen " eingejLigt. 

3. § 31 A bs. 6 entfdllt. 

Begründung 
§, 31 A bs. 3 und 4 schränken die Ombudsstelle in ihrer Tätigkeit insofern ein, als sie 
nur aufgrund von Informationen von Studierenden tätig werden dail Die Prax is 
zeigt jedoch, dass eine Tätigkeit auch aufgrund eigener Wahrnehmung sinnvoll 
wäre. 
§ 31 Abs. 6 regelt, dass die Ombud5stelle zur Verschwiegenheit über alle 
ausschließlich aus ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen velpflichtet ist. 
Dadurch wird der Ombudl·stelle die Möglichkeit genommen, auf konkrete 
Missstände auji17erksam zu machen, was aber eine notwendige Aufgabe einer 
ServicesteIle jLir Studierende ist. In der im Universitätsrechtsänderungsgesetz 2008 
vorgesehenen rechtlichen Implementierung der Studierendenanwaltschaji war eine 
solche Verschwiegenheitspjlicht auch nicht vorgesehen. Eine Erläuterung, wieso 
dies nun bei der 2011 gesetzlich implementierten Ombudsste/le eingeführt wurde, 
ist auch in der entsprechenden Regierungsvorlage nicht zu finden. Problematisch 
ist, wie im Wissenschaftsausschuss am 19.2.2014 diskutiert, dadurch auch eine 
gen aue Darstellung der Problemfdlle im jährlichen Tätigkeitsbericht. 

In formeller Hinsicht wird um Zuweisung an den Wissenschafisausschuss ersucht. 

Dieser Antrag stand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für den 
vorliegenden Tätigkeitsbericht (30. November 2014) in parlamentarischer 
Behandlung. 

Neue lokale Ombudsstellcn und sonstige Einrichtungen 

Wie bereits im Kapitel 1.4 . "Zusammenarbeit mit anderen nationalen und 
internationalen Hochschul-Ombudsstellen und -netzwerken" erwähnt, haben im 
Berichtszeitraum abermals weitere Hochsch ulinstitutionen neue 
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Tiili~kdtshuicht 20131 l-t der Omhudsstelle für Studierende 

Ombudsstellen eingerichtet, an die sich Studierende bei (vor Ort entstehenden 

und oft nur dort lösbaren) Anliegen, Problemen oder auch Missständen wenden 

können; so die Universität Klagenfurt (neue Ombudsste ll e fLir Studi erende), di e 

Uni versität Wi en (Ombudsstell e ftlr internationale Programmstudierende), di e 

Universität lnnsbruck (Ombudsste lle an der Fakultät ftlr 

Bildungswissenschaften), die Wirtschaftsuni versität Wien sowie di e 

Fachhochschule des bfi Wien (Ombudsste lle zur Sicherung der guten 

wissenschaftlichen Prax is). Für einen Gesamtüberblick über "Ombudsste llen 

und ähnli che Einrichtungen an österreich ischen Universitäten und Hochschulen" 

sind eine entsprechende Liste in di esem Bericht am Ende und eine Österreich­

Karte in der Mittelaufl age desselben abgedruckt. 

Ob die Schaffun g von neutralen, unabhängigen studentischen 

Ombudsstellen ftlr di e gesamte Institution sinnvo ll und zwec kmäßig ist oder 

von (temporären) Spezialeinrichtungen (wie z.B. di e " Hotline" fur das 

klinisch-prakti sche Jahr an der Medizinischen Uni versität Wien, 

hnp:l/kpj .meduniwien .ac.at ) hängt wohl von der Größe und Struktur und den 

speziellen Bedürfni ssen der In stitutionen se lbst ab. 

Es gibt j edenfall s keine genormten Vorgaben über Struktur, Arbeitsauftrag oder 

Arbeitsweise von Ombudsstellen. Was bei Überl egungen zu einer Einrichtung 

von Ombudsste llen wesentliche Kriteri en waren bzw. sind und we lche 

Unterschiede es gibt, wird bei etner speziellen Arbeits- und 

Vernetzungstagung der hochschulischen Ombudsstellen 20]5 erörtert 

werden, welche die Ombudsste lle ftlr Studi erende gemeinsam mit der 

Österreich ischen Agentur fur wissenschaftli che Integrität abhalten wird. 

War es von den Stellen mit den meisten Studierendenkontakten, den Studi en­

und Prüfungsabteilungen an öffentlichen Uni versitäten, im vorj ährigen 

Tätigkeitsbericht die Studi en- und Prüfungsabteilung der Universität ftlr Musik 

und darste ll ende Kunst Graz, die beispielhaft ftlr ihre musterhafte Philosophie 

" Gesetzesvollzug und Servicegedanke - das muss kein Widerspruch sein!" 

Erwähnung fand, so sei heuer gegen Ende des Kapitels "Ausblick" abschli eßend 
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Tätigkeitshericht 20\3/14 der Omhudsstelle für Studierende 

auf nachfolgendes Schild hingewiesen, gesehen in einer Studienabteilung einer 
österreichi schen Uni versität: 

Abb. 21: Differenzierte Hochschulverwaltung: Zuständigkeiten ve rsus "Privat bin ich 
ganz anders." 

\'cranstaltungs-Schwcrpunktc 2015 

Die Ombudsstelle für Stud ierende wird auch im Jahr 20 15 in Kooperati on mit 
ihren stakeholders ihrem Arbeitsauftrag nach entsprechender Service- und 
Informationsarbeit sowie Betreuungsarbeit bei der Behandlung von Anli egen 
leisten. 

Im Verlauf des Sommersemesters 20 15 werden Studierendenvertreterinnen und 
-vertreter, Hochschul vertreterinnen und -vertreter sowie Parl amentari erinnen 
und Parlamentarier zu einem "Open Meeting" zur Diskuss ion der ersten beiden 
Berichte und zu Überl egungen über das amtswegige Aufgreifen von Anliegen 
sowIe zur mög li chen Aufhebung der Anonymisierung im Berichtswesen 
eingeladen. 
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Tätigkeitshericht 201J/J-t der Omhudsstelle fiir Studierende 

Weiters sind zu Beispielen guter Durchfuhrungsprax is genauso wIe zu 
Generalthemen unter anderem fo lgende Veranstaltungen geplant: 

• Uni versitäten vor dem Kadi : Erste Erfahrungen mit dem 
Bundesverwaltungsgericht als neue Rechtsmittelinstanz (A rbeitstitel) 

• Arbeits- und Vernetzungstagung der hochschuli schen Ombudsstellen 

• Ausb ildungsverträge und Studien/Prüfungsordnungen an 
Fachhochschulen und Privatuni versi täten (Arbeitstitel) 

• Diskriminierung im Hochschulalltag: Alter, Geschlecht, Nationalität, 
Ethnie, sexuelle Orientierung (Arbeitst itel) 

• Zur Situation internationaler Studierender in Österreich: Vi sum, Einreise, 
Zul assung, Sprache, Kultur, Studium, Arbeiten, Niederl assung 
(Arbeitstitel) 

Nähere In fo rmati onen dazu gibt es ab Ende Jänner 20 15 auf 
www.hochschu lombudsmann.al / www.hochschu lombudsfrau.at 
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